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DER Oö. ORDENSSPITALER

l. Jönnet 2025

obgeschlossen zwischen

I nteressensverlrelung von Ordensspilölern,

konfessionellen Allen' und Pflegeheimen,

Erziehungs- und Bildungseinrichlungen österreichs

Freyung 6, l0l0 Wien, vertreten durch den bevollmöchtigten

Rechisonwolt Prof.Dr. Gerhord W. Huber, LL.M., Rudolfstroße 4, 4040 Linz,

einerseits

und

Kurienversommlung der ongeslelllen Arzle der

Arztekommer für Oberöslerreich

Dinghoferstroße 4, 4010 Linz

qndererseits

wie folgt:
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I Arbeitszeii
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Sondezohlungen
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Unterschriftenblott

ANHANG Azteschemo 20]5

Geholt
Einreihung
Vorrückung
Nebengebühren
l. Fortbildungszuschuss
2. Gefohrenobgeltung
3. Nochtdienstpouschole
4. Sonn- und Feiertogsvergütung
5. Entschödigung fürRufbereitschoft
6. Dienstvergütung
7. Erschwerniszuloge bei regelmößiger Nochtdienst- und/oder

Ruf bereitschoftsleistung
8. Mongelföcher
9. Funktionszulogen

S 4o Normolgrundstundenlohn

S 5 Urloub
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s1
s2
s3
$4

ANHANG LD

Geholt
Einreihung und Differenzzulogen
Vonückung
Nebengebühren
1 Fortbildungszuschuss

2. Gefohrenobgeliung
3. Nochtdienstpouschole
4. Sonn- und FeiertogsvergÜtung
5. Entschödigung fÜr Rufbereitschoft

6. Dienstvergütung
7. Erschwerniszuloge bei regelmößiger Nochtdienst- und/oder

Ruf bereitschof tsleistung

B. Geholiszuloge
9. Mongelföcher
lO. Funktionszulogen
Normolgrundstundenlohn
Urloub

ANHANG VB

Geholt
Einstufung
Vorrückung
Nebengebühren

$4o
gs

sr
s2
s3
g4

t.
2.

3.

4.

5.

6.

7a.
7b.

8.
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9. Leistungszuloge

10. Verwoltungsdienstzuloge
I l. Housholtszuloge
12. Kinderzuloge,l3. Mongelföcher
14. Funktionszulogen

Normolgrundstundenlohn
Urloub

Aziedienstzuloge
Zonenzuloge
Gefohrenobgeltung
Nochtdienstpouschole
Sonn- und FeiertogsvergÜtung
Entschödigun g fÜr Rufbereitschoft

Dienstvergütung
Geholtszuloge
Erschwerniszuloge bei regelmößiger Nochtdienst- und/oder

Ruf bereitschoftsleistu ng

S4o
s5
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ANHANG l- entfollen

ANHANG ll- entfollen

ANHANG lll- entfollen

ANHANG lV - entfollen

ANHANG V - Optionserklörung

ANHANG Vl - entfollen

ANHANG Vll- entfollen

ANHANG Vllo - Optionserklörung

ANHANG Vlll - Ambulonzgebührenöquivolent

ANHANG lX - Optionserklörung 2015

ANHANG X - Optionserklörung 2015 VB+
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I

2.

GELTUNGSBEREICH.

Dieser Kollektivvertrog gilt

Röumlich für den Bereich des Bundeslondes oberösterreich.

Fochlich für folgende Einrichtungen:

. Konventhospitol der Bormhezigen BrÜder Linz

. A.ö. Kronkenhous der Elisobeihinen Linz (Ordensklinikum Linz

Elisobethinen)

. A.ö. Kronkenhous der Bormhezigen Schwestern Linz (Ordensklinikum Linz

Bormhezigen Schwestern)

. Klinikum Wels - Grieskirchen

. Kronkenhous Sierning

. A.ö. Kronkenhous der Bormherzigen Schwestern Ried

. A.ö. Kronkenhous St. Josef Brounou

. OKH Zentrollobor

. lnstitut für klinische Pothologie, Mikrobiologie und molekulore Diognostik om

Stondort des Kronkenhouses der Bormhezigen Schwestern in Ried

. lnstiiut für Klinische Pothologie und Molekulorpothologie om Stondori des

Kronkenhouses der Bormhezigen Schwestern in Linz

3. persönlich für Azte (Turnusozt in Ausbildung zum Azt fÜr Allgemeinmedizin, Tur-

nusozt in Ausbildung zum Fochozt, Arzl fÜr Allgemeinmedizin, Fochozi,

Deportmentleiter), die bei einem Rechtströger der unier Z2 genannten Kron-

kenonstolten ongestellt sind, ousgenommen Konsiliorözte und Leiter von

Abteilungen und lnstiiuten.
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S I Arbeilszeit.

(t) Auf Azte ist dos Kronkenonstolten-Arbeitszeitgesetz onzuwenden. Die wöchent-

liche Normolorbeitszeit betrögt 40 Stunden.

(2) Soweit nicht durch Betriebsvereinborung gem. g 4 KA-AZG die Zulössigkeit ver-

löngerter Dienste und höhere Arbeitszeitgrenzen vereinbort sind, dorf

o) die Togesorbeitszeit l3 Stunden und

b) die Wochenorbeitszeit innerholb eines Durchrechnungszeitroumes von 17

Wochen im Durchschnitt 48 Stunden und

c) in den einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitroumes die Wochenorbeits-

zeil 60 Stunden nicht überschreiten.

(3) Mehrorbeit liegt vor, wenn die lnonspruchnohme die Normolorbeitszeit

übersteigt, ober noch keine Überstundenorbeit vorliegt.

(4) Wenn oufgrund gesetzlicher Vorschrifien oder donoch ergongener

behördlicher Anordnungen dos An- bzw. Ablegen der Dienstkleidung im

Kronkenhous zu erfolgen hot, so hondelt es sich bei der dobei onfollenden Zeit

zum Wechsel der Bekleidung einschließlich der Wegzeiten zwischen dem

Umkleideort und dem jeweiligen Arbeitsplotz (Umkleidezeit) um Dienstzeit. Die

Umkleidezeiten sind jedoch nicht ouf die im Dienstplon vorgegebenen

Dienststunden onzurechnen und sind mit dem Monotsbezug pouschol

obgegolten. Abweichende Regelungen durch Betriebsvereinborungen sind

zulössig.

S 2 Überslundenorbeitundüberstundenobgeltung

(l ) Überstundenorbeit liegt vor, wenn die Arbeitszeii übersteigt

o) die Dienstzeii von 32 Stunden bei einem verlöngerten Dienst; oder
b) die Dienstzeit von 49 Stunden bei einem verlöngerten Dienst, der on einem

Somstog oder einem Tog vor einem Feiertog beginnt; oder

Arv zozs
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c) die Wochenorbeitszeit von 22 Stunden in der einzelnen Woche; oder

d) die Sollorbeitszeit innerholb eines Durchrechnungszeitroumes von 4 Monoten

noch Abzug von Stunden, für die Sonntogszuschlog oder Feiertogszuschlog

oder Nochtzuschlog oder Nochtdienstpouschole gebÜhren.

e) 75 % der vorioblen Entgelte sind ouf der Bosis des Durchschniits des

obgeloufenen Durchrechnungszeitroums monotlich zu okontieren, sofern

durch Betriebsvereinborung keine obweichenden Regelungen getroffen

werden.

(2) Die Ermittlung der Sollorbeitszeit in einem Durchrechnungszeitroum erfolgt, in-

dem die Zohl der ouf Montog bis Freitog follenden Werktoge mit 8 bzw. bei

Teilzeitbeschöftigten oliquot vervielfocht wird.

(3) o)

b)

c)

d)

Für Nochtstunden (22:OO Uhr bis 6:00 Uhr) gebÜhrt ein Zuschlog von .l00 
% des

Normolgrundstundenlohnes

Für Sonn- und Feieriogsstunden gebÜhrt ein Zuschlog von 100 % des

Normolgrundstundenlohnes

Für Überstunden gemöß Abs 1 gebÜhrt ein Zuschlog von 50 % des

Normolgrundstundenlohnes.

Sonntogszuschlog, Feiertogszuschlog, Nochtzuschlog, Nochidienstpouschole

und überslundenzuschlog gemöß lit. c gebühren nicht gleichzeitig. sondern

schließen einonder ous.

$ 2o Teilzeitbeschöftigung.

(l ) Bei vereinborter Teilzeitorbeit gebühren Geholt und dorouf bezogene

Ansprüche onteilig. Die Nebengebühren gebÜhren soweit in den Anhöngen

geregelt.

(2) Hoben ieilzeitbeschöftigte Dienstnehmer Anspruch ouf Mehrorbeitszuschlog, so

steht dieser mit der Moßgobe zu, doss

o) der Durchrechnungszeitroum gemöß $ 2 ols Zeitousgleichszeitroum gilt,

b) der Mehrorbeitszuschlog 25 % des Normolgrundstundenlohnes betrögt,

Arv zozs
Version 26.09.2025
u/h

7



(3)

(4)

Sonntogszuschlog, Feiertogszuschlog. Nochtzuschlog, Funktionszuloge oder

Nochtdienst-pouschole gebühren wie bei Vollzeitbeschöftigung.

Mehrorbeitszuschlog gebührt für jene Stunden nicht, für die Sonntogszuschlog.

Feiertogszuschlog, Nochtzuschlog oder Nochidienstpouschole gebührt.

S 3 Gehqlt, Nebengebühren, Urloub und Option.

(r) Geholt, Nebengebühren und Urloub sind in den Anhöngen zu diesem

Kollektivvertro g geregelt.

(2) Anhong Azteschemo 20l5 gilt für

o) Azte, deren Dienstverhöltnis noch dem 30.6.2015 begonnen hot und

b) Arzle, deren Dienstverhöltnis vor dem L7.2A15 begonnen hot, die gegenüber dem

Dienstgeber ober bis spötestens 30.6.2025 mii Formulor Anhong lX Options-

erklörung 20.l5 erklört hoben, doss sie ouf die Regelungen dieses Anhonges optieren.

Eine wirksome Optionserklörung konn nur ouf einen künftigen Termin obgegeben
werden. Optionserklörungen deren ongegebenes Wirksomkeitsdotum vor der

Eingongsbestötigung des Diensigebers liegt, werden frühestens mit dem ouf den

Eingong der Optionserklörung beim Dienstgeber folgenden Monotsersten wirksom.

Bis 3l .12.2015 konn bis ouf den I .7.2015 rückwirkend optiert werden

(3) Anhong LD gilt für

o) Azte, deren Dienstverhöltnis noch dem 30.9.2002 ober vor dem L7.2015 begonnen

hot und

b) Azte, deren Dienstverhöltnis zwor vor dem 1.IO.2OO2 begonnen hot, die gegenüber

dem Dienstgeber ober vor dem'1..l.2003 eine Erklörung mit Formulor Anhong V
obgegeben hotten.

(4) Anhong VB gili für

Arcv zozs
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o) Azte, deren Dienstverhöltnis vor dem 1.10.2002 begonnen hot und

b) Azte, die eine Erklörung mit Formulor Anhong Vll o obgegeben hoben

S 4 Vordienstzeitenonrechnung, VorrÜckungsstichtog.

(r) Für die Einstufung in dos Geholtsschemo und fÜr die VonÜckungen im

Geholtsschemo ist der VorrÜckungsstichtog moßgebend.

(2) Bei Dienstverhölinissen, für welche Arzteschemo 20.l5 gilt, ist der

Vorrückungssiichtog dodurch zu ermitteln, doss unter Ausschluss der vor der

Vollendung des 
.]8. 

Lebensjohres liegenden Zeiten dem Tog des Beginnes des

Dienstverhöltnisses vorongestellt werden:

o) für Schulzeiten noch Vollendung des 18. Lebensjohres pouschol 3 Monote;

b) für dos Medizinstudium pouschol 6 Johre;

c) Zeiten, die ols Azt in einer inlöndischen öffentlichen Kronkenonstolt oder einer

entsprechenden Einrichtung eines EWR-Mitgliedsstootes zurÜckgelegt wurden;

d) Zeiten des Prösenz- oder Zivildienstes.

Die Vorrückung findet on dem ouf die Vollendung des zur VorrÜckung

erforderlichen Zeitroumes folgenden '1. Jönner oder I' Juli stott

(Vonückungstermin). Die zur Vorrückung erforderliche Frist gilt ouch donn ols om

Vorrückungstermin erfüllt, wenn sie vor dem Ablouf des dem VorrÜckungs-

termines folgenden 3.l. Möz bzw. 30. September endet-

(3)

(4)

AKV 2025
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S 5 Sonderzohlungen

(t) Den Azten gebührt jöhrlich om 31.5. und om 30..I L eine Sondezohlung in Höhe

des Geholts zuzüglich jener Nebengebühren, bei denen ousdrücklich bestimmt

ist, doss sie l4moljöhrlich ouszuzohlen sind.

(21 Beginnt oder endet ein Dienstverhöltnis wöhrend eines Kolenderjohres, gebührt

die Sondezohlung oliquot.

S 6 Arztehonorore.

(l) Aztehonorore für die Behondlung von Potienten der Sonderklosse,

Azthonororonteile on den Ambulonzgebühren und Ambulonz-

gebÜhrenöquivolente sind nicht Entgelt ous dem Dienstverhöltnis. sondern

Einkommen ous selbstöndiger öztlicher Tötigkeit, welches ouch quontitotive

und quolitotive Mehrleistungen qbdeckt. Der Kronkenhousvewoltung steht

lediglich dos lnkosso und, wenn nötig, ouch die gerichtliche Eintreibung dieser

Gebühren ouf Gefohr und Kosten der Azte zu. Die Azthonorore sind erst noch

Eingong und Abzug der gesetzlichen Honoronücklösse weitezuleiten. lst die

Exekutionsführung ergebnislos, besteht kein Anspruch gegen den

Kronkenhouströger. Die Aufteilung der Aztehonorore für öztliche

Verrichtungen bei Potienten der Sonderklosse und der Azthonororonteile on

den Ambulonzgebühren erfolgt noch den Bestimmungen über die Aufteilung

der Azthonorore noch dem OÖ. Kronkenonstoltengesetz.

(2) Der Aufteilung unterliegt nur jenes Honoror, welches wöhrend des oufrechten

Dienstverhöltnisses und der Dienstzuteilung des Aztes ouf der betreffenden

Abteilung totsöchlich eingeht. Der Aufteilungsonspruch endet mit dem Ende

des Dienstverhöltnisses oder der Tötigkeit ouf der betreffenden Abteilung.

Spötere Eingönge fließen den verbleibenden bzw. neu hinzukommenden

Arzien zu.

Arv zozs
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S 7 Abfertigung.

Den Azten gebührt eine Abfertigung noch den Bestimmungen des

Angestelltengesetzes. Azthonorore ous der Behondlung von Potienten der

Sonderklosse, Azthonororonteile on den AmbulonzgebÜhren und

Ambulonzgebührenöquivolente sind Einkünfte ous selbstöndiger Arbeit und doher

nicht Teil der Bemessungsgrundloge der Abfertigung.

$ 8 Verfoll von AnsprÜchen.

(r) Alle Ansprüche ous dem Dienstverhöltnis sowohl des Diensigebers gegen den

Dienstnehmer ols ouch umgekehrt welcher Art immer mÜssen bei sonstigem

Verfoll innerholb von drei Monoten noch Fölligkeit vom Dienstgeber bzw. beim

Dienstgeber schriftlich geltend gemochi werden.

Als Fölligkeitstermin gilt für Ansprüche des Dienstnehmers der Auszohlungstog

jener Geholtsperiode, in welcher der Anspruch des Dienstnehmers entstonden

ist; bei Ansprüchen des Dienstgebers jener Tog, on dem ihm der Anspruch

gegen den Dienstnehmer bekonnt geworden ist.

Alle gegenseitigen Ansprüche ous dem Dienstverhöltnis sind bei sonstigem

Ausschluss binnen drei Monoten noch Beendigung des Dienstverhöltnisses

gerichtlich geltend zu mochen.

(2)

(3)

S I Beendigung des Dienslverhöltnisses.

Für die Beendigung des Dienstverhöltnisses gelten die Bestimmungen des

Angestelltengesetzes mit der Moßgobe, doss

o) der erste Monot des Dienstverhöltnisses ein Probemonot ist. ohne doss es hierzu

einer gesonderten Vereinborung bedürfte, und zwar ouch donn, wenn

gru ndsötzlic h ein befristetes Dienstverhö ltnis vereinbort worden wor;

Arv zozs
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b)

..1

bei Beendigung des Dienstverhöltnisses durch Kündigung jeweils eine

gegenÜber den gesetzlichen Fristen um 3 Monote verlöngerie Frist einzuholten

und die Kündigung zu jedem Kolendermonotsletzlen zulössig ist;

Dienstnehmer wöhrend der Kündigungsfrist keinen Anspruch ouf Beschöfiigung

hoben.

Die einvernehmliche Ergönzung der Ausbildung in einer onderen

Kronkenonstolt oder einer Lehrproxis unterbricht dos Dienstverhöltnis, gleich ob

ein befristetes oder unbefristetes Dienstverhöltnis vereinbort worden wor. Bei

RÜckkehr in dos Stommkronkenhous wird dosselbe Dienstverhöltnis fortgeseizt.

S l0 Sonderregelung für Turnusörzle in Ausbildung zum Fochqrzl und

Turnusörzte in Ausbildung zum Arzl für Allgemeinmedizin.

(t) Die Befristung des Dienstverhöltnisses von Turnusözten ist eniweder für die

Douer der Absolvierung einzelner Teilgebiete der vorgeschriebenen Ausbildung

oder für die Douer der gesomten Ausbildungszeit zulössig. lst dos

Dienstverhöltnis für die Douer der gesomten Ausbildungszeit befristet, so douert

es bis jene Zeitröume der öztlichen Ausbildung obsolviert sind, die in den

Einrichtungen des jeweiligen Kronkenhouses obsolviert werden können, es

douert ober löngstens bis zum Vorliegen der Voroussetzungen zur Erlongung des

Jus procticondi ols Arzt für Allgemeinmedizin oder Anerkennung ols Fochozt

des betreffenden Sonderfoches.

(2) lst dos Dienstverhöltnis unbefristet. so ist die Kündigung durch den Dienstgeber

nur ouf Endigungstermin zulössig, zu dem der Turnusozt die noch den

Einrichtungen des jeweiligen Kronkenhous obsolvierboren Ausbildungs-

zeitröume seines Ausbildungsgonges zurückgelegt hot oder zurückgelegt

hoben wird.

(3)
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S 11 Diklion.

ln diesem Kollektivvertrog sind durch die Anführung der bloß mönnlichen Form beide

Geschlechter gemeint.

S 12 Gülligkeilsdouer des Kolleklivverlroges.

Der Kollektivvertrog in dieser Fossung triit mit l. Jönner 2025 in Kroft und er wird ouf

unbestimmte Zeit obgeschlossen. Er konn unter Einholtung einer KÜndigungsfrist von

einem Johr jeweils zum 31. Dezember eines Kolenderjohres schriftlich gekÜndigt

werden.
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Linz, om L Jönner 2025

Für die lnteressensvertretu ngv rde
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U W LL.M.

Für die Kurienversommlung der ongestellten Azte der
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ANHANG Arzfeschemo 2015

Dieser Anhong gilt für

o) Azte, deren Dienstverhöltnis noch dem 30.6.2015 begonnen hot und

b) ArzIe, deren Dienstverhöltnis vor dem 1.7.2015 begonnen hot. die gegenÜber

dem Dienstgeber ober bis spötestens 30.6.2025 mit Formulor Anhong lX

Optionserklörung 2Q15 erklört hoben, doss sie unter Vezicht ouf jedwede

Ansprüche ouf Ambulonzgebührenonieile/AmbulonzgebÜhren-öquivolente,

unobhöngig ous welchem Rechtsgrund diese zugestonden sind, ouf die

Regelungen dieses Anhonges opiieren. 
t

7!

S I Geholl

Azten gebührt ein monotlicher Geholt gemöß nochfolgender Tobelle

Stufe TAA TAA+ TAF TAF+ AA AA+ FA FA+ PA8

1 3.744,2 3.859,9 4.312,7 4.622,3 4.622,3 5.2VO,2 5.746,2 6.494,9 6.527,O

2 3.835,3 3.955,4 4.424,2 4.742,3 4.742,3 5.415,',| 5.898,7 6.674,8 6.716,7

3 3.927,4 4.050,4 4.535,2 4.861,9 11.861,9 5.559,8 6.051,4 6.855,2 6.907,2

4 4.018,4 4.146,O 4.645,5 4.981,5 4.98',t.5 5.704,3 6.203,3 7.035,5 7.097,7

5 4.109.5 4.241,0 4.754,2 5.101,3 5.10',t,3 5.849,7 6.356,1 7.215,3 7.288,0

6 4.200,0 4.336,1 4.862,2 5.221,2 5.221,2 5.994,4 6.s08,9 7.395,6 7.478,5

7 4.291,2 4.431,5 4.971,O 5.341,2 5.341,2 6.139,5 6.661,5 7.575,8 7.669,8

I 4.382,0 4.526,5 5.079,6 5.46r,9 5.461,9 6.284,4 6.813,8 7.755,9 7.858,8

9 4.472,6 4.621,5 5.r 88,0 5.583,0 5.583,0 6.429,5 6.966,6 7.936,1 8.049,5

10 4.563,7 4.714,6 5.297,1 5.703,8 5.703,8 6.574,1 7.118,6 8.1 16,3 8.239,6

'H 4.654,2 4.808,0 5.405,8 5.823,7 5.823,7 6.719,3 7.271,7 8.295,9 8.429,5

12 4.742,6 4.900,7 5.5r 5,9 5.945,4 5.945,4 6.864.3 7.423,8 8.476,3 8.620,5

l3 4.831,5 4.993,9 5.624,8 6.065,8 6.065,8 7.009,1 7.576,3 8.656,4 8.8r 0,5

14 4.919,9 5.086,9 5.734,7 6.186,0 6.186,0 7.154,2 7.729,0 8.836,3 9.001,0

15 5.008,6 5.180,3 5.843,6 6.307,6 6.307,6 7.299,3 7.881,9 9.0'r6,8 9.191,5

Anhong Aaleschemo 2015
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2

S 2 Einreihung

Azte werden in die Tobelle gemöß g 1 wie folgt eingereiht:

L Turnusozt in Bosisousbildung

Turnusozt in Ausbildung zum Azt für Allgemeinmedizin noch
einer für die Ausbildung onrechenboren Ausbildungszeit
von l2 Monoten lAnO 2006)

Turnusozt in Ausbildung zum Azl für Allgemeinmedizin (AAO 20l 5);
Turnusorzt in Ausbildung zum Fochorzt

Turnusozt in Ausbildung zum Azt für Allgemeinmedizin noch einer
für die Ausbildung onrechenboren Ausbildungszeit von 24 Monoten
lAnO 20l5); Turnusozt in Ausbildung zum Fochozt noch einer für die
Ausbildung onrechenboren Ausbildungszeit von 24 Monoien; die
Bosisousbildung wird in beiden Föllen nicht ongerechnet

5. Azt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin mit spezifischen Kenntnissen noch
mindeste ns I 0-jöhriger kron kenhousspezifischer öztlicher Tötigkeit

7. Fochozt

Fochozt mit spezifischen Kenninissen noch mindestens 5-jöhriger
Kro n ken housspezifischer o llgemeinöztlicher bzw. fochöztlic her

Tötigkeit im Sonderfoch

9. Deporimentleiter
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S 3 Vorrückung

Der Azt rückt

o) von der Geholtsslufe l-5 in die jeweils nöchsthöhere vorgesehene Geholtsstufe

noch jeweils zwei Johren;

b) ob Erreichen der Geholtsstufe 6 bis zur Geholtsstufe lO in die jeweils nöchsthöhere

vorgesehene Geholtsstufe noch jeweils drei Johren;

c) ob Erreichen der Geholtsstufe ll in die jeweils nöchsthöhere vorgesehene

Geholtsstufe noch jeweils vier Johren

vor

S 4 NebengebÜhren

1. Fortbildungszuschuss:

Den Azien gebührt ein Zuschuss zu den Fortbildungskosten. Der Fortbildungszuschuss

betrögt monotlich fÜr

t.t Azte in der Bosisousbildung € 50.9

1.2 Turnusözte in Ausbildung zum Azt fÜr

Allgemeinmedizin, in Ausbildung zum
Fochozt, Azte fÜr Allgemeinmedizin
und Fochözte €280,4

Der Fortbildungszuschuss gebührt lediglich onteilig bei Fochözten sowie Arzten fÜr

Allgemeinmedizin mit einem vereinborten wöchentiichen Beschöftigungsousmoß von

weniger ols l8 Stunden und Ausbildungsözten mit einem vereinborten wöchenilichen

Beschöftigungsousmoß von weniger ols l2 Stunden.
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2. Gefohrenobgeltung:

Folgende Azte erholten, wenn sie entweder ununterbrochen mindestens 2 Wochen

oder mehr ols die Hölfte der dienstplonmößig vorgesehenen Arbeitstoge im jeweiligen

Kolendermonot in folgenden Bereichen bzw. in folgender Quolifikotion tötig sind, eine

Gefohrenobgeltung. Diese beirögt monotlich:

für Fochörzte d. Föcher Orihopödie,
Unfollchir., Rodiologie, Pothologie,
Nukleormedizin, Anösthesie u. Lobor,
Azte und Fochözte für
Allgemeinmedizin in diesen
Fochbereichen in vergleichborer
Tötigkeit und Turnusözte in
Ausbildung zum Fochozt der
genonnten Föcher

Die Gefohrenobgeltung gebührt bei Teilzeitbeschöftigung onteilig

3. Nochtdienstpouschole:

FÜr die Leistung von Nochtdiensten gebührt eine Nochtdienstpouschole, mit welcher

die Zeit von 2l:00 Uhr bis 23:00 Uhr insgesomt (olso ouch Geholt, Zuschlöge und

Nebengebühren) pouschol obgegolten ist, in folgender Höhe:

€t61,6

€ 420,4

€245,2

€ 280,3

€ 420,4

€ 490,5

Bei Leistung von I bis 2 Nochidiensten im Monot insgesomt

Für den 3. Nochtdienst im Monot weitere

Für den 4. Nochtdienst im Monoi weitere

Für den 5. Nochtdient im Monot weitere

Ab dem 6. Nochtdienst im Monot pro Dienst weitere

4. Sonn- und Feiertogsvergütung:

FÜr die Erschwernis bei Dienstleistungen on Sonn- und Feieriogen oußerholb der

Nochtstunden gebühri zusötzlich pro Dienst € lo5,l
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5. Entschödigung fÜr Rufbereitschott:

Sind ArzIe zur Rufbereitschoft eingeteilt, so gebÜhrt eine Rufbe-

reitschoftsentschödigung. Die lnonspruchnohme wöhrend der Rufbereitschoft ist ols

Arbeitszeit obzugelten. Telefonische lnonspruchnohme ist mit l5 Minuten und

telerodiologische lnonspruchnohme pouschol mit 30 Minuten zu bewerten.

Telefonische lnonspruchnohmen und telerodiologische lnonspruchnohmen sind in der

Kronkengeschichte zu dokumentieren. lm Folle der lnonspruchnohme gilt die Fohzeit

ols Arbeiiszeit. Nöhere Regelungen, insbesondere Pouscholierungen, können in

Betriebsvereinborungen festgelegt werden.

al

5.2

5.3.

6.1 .

6.2.

6.3.

Rufbereitschoft on Sonn- und Feiertogen beginnend,
pro Dienst

Rufbereitschoft on Somstogen beginnend,
pro Dienst

Ruf bereitschoft oußerholb der in 5.1 . und 5.2. ongefÜhrten
Zeiien beginnend, pro Dienst

€ 435,2

€261,2

€ 174,1

Ab Qt.09.2022 gill:
Bei einer lnonspruchnohme des Aztes oufgrund eines Einsotzes wöhrend

Rufbereitschoft noch 24 Uhr, hot der Azt grundsötzlich Anspruch ouf die tögliche

Ruhezeit. lsi der Azt on diesem Tog diensteingeteilt, werden die in die Ruhezeit

follenden Dienststunden trotz Abwesenheit ols Dienstzeit ongerechnet. lst die

Gewöhrung der entsprechenden Ruhezeit ous orgonisotorischen GrÜnden nicht

möglich, wird die in der Ruhezeii geleistete Arbeit mit einem 1OO%igen Zuschlog

entlohnt.

6. DienstvergÜtung:

Monotlich (12mol jöhrlich) fÜr

AzIe, die in AA+, FA, FA+ oder PA8 eingestuft sind €220,1

Azte für Allgemeinmedizin, die in AA und AA+ eingereiht sind. erholten

zusötzlich zu 6'l' € 582'5'

Arzte für Allgemeinmedizin, die in AA und AA+ eingereiht sind und der

interdisziplinören zentrolen ombulonten Erstversorgungseinheit douerhoft
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orgonisotorisch zugeordnet sind (für mindestens I Monot diensteingeteilt, keine
Einspringdienste). erholten zusötzlich zu 6.1. € I 13,-
Bereits überkollektivvertroglich gewöhrte Zulogen oder Zohlungen werden ouf
die Dienstvergütung gemöß Pkt. 6.3 ongerechnet.

Bei der Vereinborung von Teilzeitorbeit werden diese Betröge oliquotiert. Eine
onteilsmößige Aliquotierung erfolgt quch donn und in dem Ausmoß, wie der Arzt
douerhoft orgonisotorisch der interdisziplinören zentrolen ombulonten
Erstversorgungseinheit zugeordnet ist (für mindestens I Monot diensteingeteilt, keine
Einspringdienste).

Erschwerniszuloge bei regelmößiger Nochtdienst- und/oder
Ruf bereilsc hoflsleislung:

7.1 AzIe, die regelmößig Nochidienste leisten, erholten folgende l2mol jöhrlich

gebührende Zuloge:

7

Azte in AA+, FA, FA+ und PA8

Azte in TAF und TAF+ und AA

Arzte in TAA und TAA+

€ 349,6/Monot

€ 209.8/Monot

€70,1/Monot

7.2. Regelmößigkeii liegt vor, wenn innerholb eines Beobochiungszeitroumes von

einem Kolenderjohr mindesiens 20 Nochtdienste geleistet werden. Beginnt oder

endet dos Dienstverhöltnis innerhqlb eines Kolenderjohres, so ist die

Mindestonzqhl der Dienste zu oliquotieren.

7.3 Werden keine Nochtdienste geleistet, so gebührt die Zuloge donn, wenn im

Beobochtungszeitroum von einem Kolenderjohr mindestens 45

Rufbereiischoftsdiensie geleistet werden. Beginnt oder endet dos

Dienstverhöltnis innerholb eines Kolenderjohres, so ist die Mindestonzohl der

Dienste zu oliquotieren.

Werden im einjöhrigen Beobochtungszeitroum sowohl Nochtdienste ols ouch

Rufbereitschoften geleistet, erfolgi die Anrechnung proportionol: I Nochtdienst

entspricht 2,25 Rufbereitschoften. Der Anspruch ouf die Zuloge konn nur einfoch

erworben werden.
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Werden im Beobochtungszeitroum von einem Kolenderjohr mehr ols

60 Rufbereitschoftsdienste/Johr geleistet, erhöht sich die unter 7.1. ongefÜhrte

Zuloge um € 100,9/Monot;

bei mehr ols ZO Rufbereitschoftsdiensten/Johr erhöht sich diese Zuloge um

€ 163,7/Monot;

bei mehr ols 90 Rufbereitschoftsdiensten/Johr erhöht sich diese Zuloge um

€226,7lMonaI.

Eine Anrechnung von Nochtdiensten ouf Rufbereitschoftsdienste findet in

diesem Foll nicht stott. Beginnt oder endet dos Dienstverhöltnis innerholb eines

Kolenderjohres, so ist die Mindestonzohl der Dienste zu oliquotieren.

Die Anspruchsvorousseizungen für die Zuloge sind kolenderjöhrlich zu evoluieren.

Liegen gemöß der zu erwortenden Diensieinteilung die

Anspruchsvoroussetzungen voroussichtlich vor, so ist die Zuloge monotlich zu

okontieren. Ergibt die Evoluierung, doss die Anspruchsvoroussetzungen nicht

erfüllt wurden. so ist die Zuloge rückzurechnen, nicht jedoch bei Kronkenstond,

Korenz oder wenn durch orgonisotorische Anderungen im Kronkenhous keine

Nochtdienste oder Rufbereitschoftsdienste mehr erforderlich woren.

8. Mongelföcher:

7.4

7.5

Fochözte der nochfolgenden Fochrichtungen bzw

Fochozt der nochfolgenden Fochrichtungen

Dienstvergütung (1 2mol jöhrlich) wie folgt:

Fochozt

Turnusozi in Ausbildung zum Fochozt

Turnusörzie

erholten

in Ausbildung zum

eine monotliche

€841,4

€ 582,5

Für folgende Föcher ist diese DienstvergÜtung vorgesehen:

Nephrologie (wenn eigene Abteilung)

strohlentheropie- Rodioonkologie (wenn eigene Abteilung)

Nukleormedizin

Klinische Pothologie und Molekulorpothologie/Neuropoihologie
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Psychiotrische und psychotheropeutische Medizin sowie Kinder- und

Jugendpsychiotrie (nur für Assistenzöztlnnen wegen bereits eingeführter

Dienstvergütung für Fochözilnnen der Psychiotrie)

Hygiene (wenn eigene Abteilung)

Kinderurologie (wenn eigner Fochbereich/Orgonisotionseinheit)

Neurorodiologie

Physikolische Medizin

Entwicklungsmedizin om lnstitut für Sinnes- und Sprochneurologie

Diese Dienstvergütung wird jenen Azten, die om l.l.2O2O in einem oufrechten

Dienstverhöltnis stehen oder donoch bis spötestens 30.6.2026 in ein solches

oufgenommen werden, gewöhrt. lm Zuge einer gemeinsomen Evoluierung der

Kollektivvertrogsporteien wird rechtzeitig vor dem 30.6.2026 festgelegt, welche Föcher

noch dem 30.6.2026 ols Mongelföcher onerkonnt werden und in der Folge domit die

AzIe dieser Föcher die entsprechende Dienstvergütung erholten. Jene Azte, die die

DienstvergÜtung bereits vor dem 30.6.2026 erholten hoben. erholten diese in der der
Verwendung zuletzt bezogenen Höhe ouch donn weiterhin, wenn dos entsprechende

Foch noch dem 30.06.2026 nicht ols Mongelfoch gilt bzw. die Regelung oufgrund

Befristung ouslöuft.

Eine ollföllige Entfollszuloge (Ambulonzgebührenöquivolent) bzw

sondervertrogliche Zuloge sind ouf die Dienstvergütung onzurechnen.

Vereinborung von Teilzeitorbeit wird dieser Betrog oliquotiert.

etne

Bei der

9. Funklionszulogen:

9.1 Noch der Bestellung und für die Ausübung nochstehender Funktionen gebühren

nochstehenden Fochözten folgende Zulogen:

9..l.1. Abteilungsleiter-Stellvertreter:

Der Stellvertreter {1 . Oberozi) des Leiters der Orgonisotionseinheii (9.2.) erhöli

eine monoiliche Dienstvergütung in Höhe von €g?B,2lMonaI,

wenn on der Orgonisotionseinheit neben dem Leiter der Orgonisotionseinheit

zumindest 3 weitere Vollzeitöquivolente on Fochözten beschöftigt sind.
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Wenn in einer Orgonisotionseinheit mehr ols 12 Vollzeitöquivolente on

Fochörzten (inklusive Leiter der Orgonisotionseinheit) beschöftigt sind, betrögt

die Funktionszuloge

€ 1.247,8lMonot.

9.1 .2. Ausbildungsverontwortlicher:

Wenn on Orgonisotionseinheiten zumindest ein Turnusorzt in Ausbildung zum

Fochorzt ousgebildet wird, erhölt der ousbildungsverontwortliche Azt eine

Funktionszuloge von €748,7lMonol

9..l.3. Leitungsfunktionen:

An Orgonisotionseinheiten mit mehr ols l2 Vollzeitöquivolenten on Fochözten

(inklusive Leiter der Orgonisotionseinheil) erhölt ein Fochozt fÜr die Übernohme

von Leitungsfunktionen, die vom Leiter der Orgonisotionseinheii in RÜcksproche

mit dem Tröger definiert sind, eine Funktionszuloge in Höhe von € 748,7lMonat.

Bei mehr ols 21 Vollzeiiöquivolenten on Fochözten (inklusive Leiier der

Orgonisotionseinheit) erholten diese Funktionszuloge 2 Fachönle, bei mehr ols

30 Vollzeitöquivolenten on Fochözten (inklusive Leiier der Orgonisotionseinheii)

erholten diese Funkfionszuloge 3 Fochözte und bei mehr ols 40

Vollzeiiöquivolenten on Fochözten (inklusive Leiier der Orgonisotionseinheii)

erholten diese Funktionszuloge 4 Fochözte.

Dienstplo nvero ntwortlic her:

An Orgonisotionseinheiten mit zumindest 6 Vollzeitöquivolenten on Fochözten

(inklusive Leiter der Orgonisotionseinheit) erhölt der Dienstplonverontwortliche

eine Funktionszuloge von €748,7lMonoI'

Wenn eine Orgonisotionseinheit on zwei Stondorten gefÜhrt wird, gebÜhrt diese

Funktionszuloge je einem Fochorzi für den jeweiligen Stondort, wenn fÜr jeden

Stondort ein gesonderter Dienstplon geführt wird und on jedem Stondort jeweils

5 Vollzeitöquivolente (neben dem Leiter der Orgonisotionseinheit) beschöftigt

sind.

9.1.4.

Ab 01.02 .2022 oill

Zum Erfordernis von sechs Vollzeitöquivolenten werden nicht nur Fochözie (inkl.

Primor) gerechnet, sondern - on jenen Abteilungen, on denen Nochtdienste
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geleistet werden - odditiv ouch Turnusörzie in Ausbildung zum Fochorzt des

entsprechenden Sonderfoches.

9.2. Die Ermittlung der unter 9.1. ongeführten Vollzeitöquivolente on der jeweiligen

Orgonisotionseinheit erfolgt einmol pro Johr zum Ol.OZ. jedes Johres und gilt bis

zum 30.06. des Folgejohres. Als Orgonisotionseinheiten gellen kronkenonstolten-

rechtlich bewilligte Orgonisotionseinheiten gemöß SS 3, 3o Oö KAG idF

LGBI I 2512019. Die Ermittlung der Vollzeitöquivolente erfolgt ohne

mothemotische Rundungen. Föllt bei der Ermittlung die Anzohl der

Vollzeitöquivolente zum Ol.OZ. eines Johres unter den jeweils erforderlichen

Grenzweri, erlischt die Funktionszuloge für den jeweiligen Fochorzt mit

Monotsende, ohne doss es eines Widenufs bedürfte.

9.3. Die mit der jeweiligen Funktionszuloge verbundenen Aufgoben und Tötigkeiten

sind grundsötzlich zwischen dem Dienstgeber und dem jeweiligen Leiter der

Orgonisotionseinheit einvernehmlich festzulegen, dos gilt ouch für die Person,

welcher die Funktionszuloge gebühren soll. Der Leiter der Orgonisotionseinheit

erstottet dofür einen schriftlichen Vorschlog, der dem Tröger vozulegen isi. Der

Antrog konn ous sochlichen Gründen oder ouf Wunsch des zu bestellenden

Fochoztes zeitlich befristet werden. Der Dienstgeber konn diesen Vorschlog

begrÜndet oblehnen. Auf Antrog des jeweiligen Leiters der Orgonisotionseinheit

ist die Ablehnung mit dem Arztlichen Leiter zu beroten. Über den Anirog ist vom

Dienstgeber tunlichst binnen 14 Togen zu entscheiden. Der Anspruch des

Fochoztes ouf die Funktionszuloge entsteht mit der schriftlichen Bestellung des

Fochoztes fÜr die jeweilige Funktion, wobei die Bestellung ouch rückwirkend

erfolgen konn.

9.4. Wird die Funktionszuloge gewöhrt, gilt sie unbefristel und endet durch

begrÜndeten Widerruf durch den Dienstgeber oder durch die Zurücklegung der

Funktion durch den Fochozt. Der Widerruf konn ouch durch den Leiter der
jeweiligen Orgonisoiionseinheit begründend vorgeschlogen werden, wobei dies

fÜr den Diensigeber nicht bindend isi. Sowohl der Widerruf durch den

Dienstgeber ols ouch die Zurücklegung durch den Fochorzt hoben zum

Monotsletzten mit einer mindestens einmonotigen Widerrufsfrist bzw.

Zurücklegungsfrist zu erfolgen.
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Vor jedem beobsichiigten Widerruf einer Funktionszuloge ist der betroffene

Fochozt und der Leiter der jeweiligen Orgonisotionseinheit zu informieren' Auf

binnen einer Woche ob Verstöndigung schriftlich zu stellenden Anirogs des

betroffenen Fochoztes ist der beobsichtigte Widenuf mit dem Aztlichen Leiter,

dem Leiter der jeweiligen Orgonisotionseinheit und ouf Wunsch des betroffenen

Arztes mit dem Mittelbouvertreter bzw. dessen Stellvertreter innerholb von zwei

Wochen zu beroten. Ein vor Ablouf dieser Fristen ousgesprochener Widenuf ist

rechtsunwirksom.

9.5 lnfolge des Ausscheidens eines Fochoztes mit Funktionszuloge, der

Zurücklegung der Funktion oder des Widerrufs hot ein neuer Fochozt im

Einvernehmen zwischen Tröger und Leiter der Orgonisotionseinheit gemöß 9.3.

bestellt zu werden.

9.6 Einzelvertroglich für dieselbe Funktion vereinborte Zulogen werden ouf die

jeweilige Funkiionszuloge ongerechnef -

S 4o Normolgrundslundenlohn

1 Als Normolgrundstundenlohn gili 1/l /3 des Geholts gemöß $ 1

2. Allföllige weitere Nebengebühren und Entgelte sind, soweit sie AnsprÜche ous

dem Dienstverhöltnis dorsiellen, pouschole Abgeltungen für Mehrdienstleistungen und

überstunden und doher nichi in die Berechnung des Normolgrundstundenlohnes

einzubeziehen.
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S 5 Urlqub

l. Erholungsurlqub:

AzIe hoben Anspruch ouf einen Erholungsurloub noch den Bestimmungen des

Urloubsgesetzes.

Turnusözte in Ausbildung zum AzI für Allgemeinmedizin oder in Ausbildung zum

Fochozt gebührt ein jöhrlicher Erholungsurloub von 30 Werktogen.

Azten fÜr Allgemeinmedizin noch mindestens zehnjöhriger örztlicher Tötigkeit und

Fochörzten gebühri ein jöhrlicher Erholungsurloub von 32 Werktogen.

2. Zusolzurloub:

Azte im Röntgen und in lnstiiuten für Nukleormedizin und in der Pothologie erhclten

einen jöhrlichen Zusotzurloub von 4 Werktogen.

Betrögt die durchgehende Verwendung in diesen Abteilungen weniger ols l2 Monote,

so gebührt der Zusotzurloub oliquot.

3. Forlbildungsurloub:

o) Fochörzten gebührt zur Teilnohme on medizinisch-wissenschoftlichen Togungen

und Kongressen pro Urloubsjohr eine Dienstfreistellung von 6 Werktogen. Sofern

der zustöndige Abteilungsleiter dies befüwortet, konn er eine weitere

Dienstfreistellung von 6 Werktogen pro Urloubsjohr genehmigen.

Turnusörzten in Ausbildung zum ArzI für Allgemeinmedizin gebührt pro

Ausbildungsjohr eine Dienstfreistellung von 3 Werktogen zur Teilnohme on

medizinisch-wissenschoftlichen Togungen und Kongressen. lst dos

Dienstverhöltnis ouf die Douer von höchstens vier Monoten obgeschlossen,

besteht kein Anspruch ouf Dienstfreistellung; is1 dos Dienstverhöltnis quf die

Douer von mehr ols vier Monoten, höchstens jedoch ocht Monote

b)
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c)

d)
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obgeschlossen, so reduziert sich der Anspruch ouf Dienstfreistellung ouf die

Douer von 2 Togen.

Turnusözten in Ausbildung zum Fochozt gebÜhrt pro Urloubsjohr eine

Dienstfreistellung von 6 Werktogen 7v Teilnohme on medizinisch-

wissenschoftlichen Togungen und Kongressen. Sofern der zustöndige

Abteilungsleiter dies befürwortet, konn ouf schrifilichem Antrog eine weitere

Dienstfreistellung zu diesem Zweck genehmigt werden.

Der Zeitpunkt der Dienstfreisiellung ist so zu fixieren und die Antrogstellung hot so

zeitgerecht zu erfolgen (in der Regelwenigstens vier Wochen im Vorhinein), doss

durch Gewöhrung der Dienstfreistellung der ordnungsgemöße Betrieb der

Abteilung keine Siörung erleidet.

Die Dienstfreistellung ist ereignisgebunden und begrÜndet doher, wenn sie nicht

konsumiert wird oder nichi konsumiert werden konn, keinen Entschödigungs-,

Abfindungs- oder Ersoizleistungsonspruch. Die Teilnohme on der

Fortbildungsveronstoltung, für die die Dienstfreistellung gewöhrt wurde, ist durch

einen geeigneten Nochweis zu belegen.
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ANHANG TD

Dieser Anhong gilt für

o) Arzle, deren Dienstverhöltnis noch dem 30.9.2002 ober vor dem 1.7.2015

begonnen hot und

b) Azte, deren Dienstverhölinis zwor vor dem 1.10.2002 begonnen hot, die

gegenÜber dem Dienstgeber ober vor dem I .l .2003 eine Erklörung mit Formulor

Anhong V obgegeben hotten.

S 1 Geholl

Azten gebührt ein monotlicher Geholt gemöß nochfolgender Tobelle

Anhong LD

2025 Version 26.09 .2025
u/h

GSt.

in der Funktionslaufbahn (LD)

12 11 10 I I 7

Euro

1 3.955,5 4.259,3 4.609,7 5.006,4 5.462,0 5.986,0

2 4.060,2 4.375,3 4.737,3 5.148,0 5.620,3 6.163,7

3 4.164,7 4.491,3 4.864,6 5.289,5 5.779,2 6.341,9

4 4.269,6 4.607,9 4.991,2 5.431,4 5.937,6 6.519,8

5 4.374,3 4.722,9 5.1 18,5 5.573,0 6.096,4 6.697,7

6 4.479,2 4,837,1 5.245,8 5.714,4 6.254,9 6.875,6

7 4.584,1 4.951,0 5.372,9 5.855,9 6.413,5 7.053,6

I 4.688,1 5.065,5 5.500,0 5.997,7 6.572,1 7.231,9

I 4.791,6 5.179,6 5.627,1 6.139,2 6.730,9 7.409,6

10 4.894,8 5.294,1 5.753,8 6.281,0 6.889,3 7.587,7

11 4.997,6 5.408,3 5.881,4 6.422,4 7.047,5 7.765,6

12 5.101,5 5.522,9 6.009,3 6.563,9 7.206,6 7.943,8

13 5.204,5 5.636,9 6.135,3 6.705,7 7.365,1 8.122,3

14 5.307,3 5.751,1 6.262,5 6.846,9 7.523,7 8.300,1

15 5.41',1,',1 5.865,4 6.389,8 6.988,8 7.682,7 8.478,0
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GSt

in der Funklionsloufbohn (LD)

15 14 r3

Euro

I 3.260,3 3.461,5 3.690,9

2 3.339,8 3.548,0 3.786,4

3 3.419,2 3.633,8 3.880,8

4 3.498,5 3.720,5 3.975,4

5 3.577,7 3.806,7 4.070,6

6 3.656,6 3.893,3 4.165,3

7 3.735,5 3.980,0 4.260,1

I 3.814,9 4.066,2 4.355,1

I 3.893,6 4.152,5 4.450,2

l0 3.972,8 4.239,0 4.545,6

l1 4.051,7 4.325,7 4.640,2

12 4.',130,7 4.411,8 4.734,6

't3 4.209,4 4.498,2 4.827,3

14 4.288,3 4.585,6 4.921,5

15 4.367,3 4.671,7 5.014,6

S 2 Einreihung und Differenzzulogen

Die Arzte werden in die im Folgenden ongeführten Loufbohnen fÜr Dienstnehmer in

Ordensspitölern (LD) eingereiht und erholten noch ErfÜllung der im Folgenden onge-

fü hrten Voro ussetzu n gen fol gende Differenzzulo gen :

Anhong LD

2025 Versio n 26.09 .2025
u/h
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1. Turnusorzt in Ausbildung zum Fochorzt: rD 13

o) Noch einer für die Ausbildung im jeweiligen Houptfoch gem. g 21 AnO ZOOO

onrechenboren Ausbildungszeit von24 Monoten erhölt derTurnusozt in Ausbildung

zum Fochozt eine Differenzzuloge in Höhe von .l00 
% der Differenz des Geholts der

jeweiligen Geholtsstufe zwischen der LD l3 und der LD 12.

b) Hot ein Azt eine Stelle ols Turnusozt in Ausbildung zum Fochozt inne, so ist er für die

Zeit der Ausbildung ols Turnusozt in Ausbildung zum Fochozt einzureihen, ouch

wenn die Voroussetzungen für eine ondere Einreihung vorliegen.

2. Arzl für Allgemeinmedizin: [D 12

3. Arzt für Allgemeinmedizin mit spezifischen Kenntnissen: [D lt

Noch mindestens zehnjöhriger kronkenhousspezifischer özilicher Tötigkeit erfolgt die

Umreihung von LD l2 in LD I l. Gleichzeitig erhölt der Azt für Allgemeinmedizin eine

Differenzzuloge in Höhe von 25 % der Differenz des Geholts der jeweiligen Geholtsstufe

zwischen der LD I I und der LD 10.

4. Fochorzt: LD 10

5. Fochorzt mit spezifischen Kenntnissen: LD9

Noch mindestens fünfjöhriger kronkenhousspezifischer ollgemeinöztlicher bzw.

fochöztlicher Tötigkeit im Sonderfoch erfolgt die Umreihung von LD tO in LD9.

Gleichzeitig erhölt der Fochozt eine Differenzuloge in Höhe von 50 7" der Differenz des

Geholts der jeweiligen Geholtsstufe zwischen der LD g und der LD 8.

6. Deporlmentleiler: tD8

Anhcrng LD
2025 Versio n 26.O9 .2025
u/h
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S 3 Vorrückung

Der Azt rückt

o) von der Geholtsstufe l-5 in die jeweils nöchsthöhere vorgesehene Geholtsstufe

noch jeweils zwei Johren;

b) ob Erreichen der Geholtsstufe 6 bis zur Geholtsstufe l0 in die jeweils nöchsthöhere

vorgesehene Geholtsstufe noch jeweils drei Johren;

c) ob Erreichen der Geholtsstufe ll in die jeweils nöchsthöhere vorgesehene

Geholtsstufe noch jeweils vier Johren

vor

S 4 NebengebÜhren

l. Fortbildungszuschuss:

Den Azien gebühri ein Zuschuss zu den Foribildungskosten. Der Fortbildungszuschuss

betrögt monoilich fÜr

t.t AzIe in der Bosisousbildung € 50,9

1.2. Turnusözte in Ausbildung zum Azl für
Allgemeinmedizin, in Ausbildung zum
Fochozt, Azte für Allgemeinmedizin
und Fochözie €280,4

Der Fortbildungszuschuss gebührt lediglich onteilig bei Fochözten sowie Azten fÜr

Allgemeinmedizin mit einem vereinborien wöchentlichen Beschöftigungsousmoß von

weniger ols '18 Stunden und Ausbildungsözten mit einem vereinborten wöchentlichen

Beschöftigungsousmoß von weniger ols l2 Stunden.

2. Gefohrenobgellung:

Folgende Arzte erholten, wenn sie entweder ununterbrochen mindestens 2 Wochen

oder mehr ols die Hölfte der dienstplonmößig vorgesehenen Arbeitstoge im jeweiligen

Anhong LD

2025 Versio n 26.O9 .2025
ulh
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Kolendermonot in folgenden Bereichen bzw. in folgender Quolifikotion tötig sind, eine

Gefohrenobgeltung. Diese betrögt monollich:

für Fochözte d. Föcher Orthopödie,
Unfollchir., Rodiologie. Pothologie,
Nukleormedizin, Anösthesie u. Lobor,
Azte und Fochözte für 

,

Allgemeinmedizin in diesen
Fochbereichen in vergleichborer
Tötigkeit und Turnusörzte in
Ausbildung zum Fochozt der
genonnten Föcher

Bei Leistung von 1 bis 2 Nochtdiensten im Monot insgesomt

Für den 3. Nochtdienst im Monot weitere

Für den 4. Nochtdienst im Monot weitere

Für den 5. Nochtdient im Monot weitere

Ab dem 6. Nochtdienst im Monot pro Dienst weitere

€ 161,6

Die Gefohrenobgeltung gebührt bei Teilzeitbeschöftigung onteilig

3. Nochldienstpouschole:

Für die Leistung von Nochtdiensten gebührt eine Nochtdienstpouschole. mit welcher

die Zeit von 2l:OO Uhr bis 23:00 Uhr insgesomt (olso ouch Geholt, Zuschlöge und

Nebengebühren) pouschol obgegolten isi, in folgender Höhe:

€ 420,4

€245,2

€ 280,3

€ 420,4

€ 4?0,5

4. Sonn- und Feierlogsvergülung:

Für die Erschwernis bei Dienstleistungen on Sonn- und Feiertogen oußerholb der

Nochistunden gebührt zusötzlich pro Dienst € 105,.l

Anhong LD

2025 Versio n 26.09 .2025
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5. Entschödigung fÜr Rufbereitschqfl:

Sind Azte zur Rufbereiischoft eingeteilt, so gebÜhrt eine Rufbe-

reitschoftsentschödigung. Die lnonspruchnohme wöhrend der Rufbereitschoft ist ols

Arbeitszeit obzugelten. Telefonische lnonspruchnohme ist mit l5 Minuten und

telerodiologische lnonspruchnohme pouschol mit 30 Minuten 7u bewerien.

Telefonische lnonspruchnohmen und telerodiologische lnonspruchnohmen sind in der

Kronkengeschichte zu dokumentieren. lm Folle der lnonspruchnohme gilt die Fohzeit

ols Arbeitszeit. Nöhere Regelungen, insbesondere Pouscholierungen. können in

Betriebsvereinborungen festgelegt werden.

5.1

5.2.

Rufbereitschofi on Sonn- und Feieriogen beginnend,
pro Dienst

Rufbereitschoft on Somstogen beginnend,
pro Dienst

€ 435,2

€261,2

5.3. Rufbereitschoft oußerholb der in 5.1 . und 5.2. ongefÜhrten

Zeiten beginnend, pro Dienst < t7 4,t

Ab 01.09. 2022 aill'.

Bei einer lnonspruchnohme des Aztes oufgrund eines Einsoizes wöhrend

Rufbereitschoft noch 24 tJhr, hoi der Azi grundsötzlich Anspruch ouf die tögliche

Ruhezeit. lst der Azt on diesem Tog diensteingeteili, werden die in die Ruhezeit

follenden Dienststunden Irotz Abwesenheit ols Dienstzeii ongerechnet. lst die

Gewöhrung der entsprechenden Ruhezeit ous orgonisotorischen GrÜnden nicht

möglich, wird die in der Ruhezeit geleistete Arbeit mit einem 1OO%igen Zuschlog

entlohnt.

6. DienstvergÜtung:

Monotlich (12 moljöhrlich) fÜr

6.1. Azte, die in LD lO. 9 oder 8 eingestuft sind €220'l

6.2. Azte für Allgemeinmedizin, die in LD l2 oder I I eingereiht sind, erholten

zusötzlich zu 6.1. € 582'5'

6.3. AzIe für Allgemeinmedizin, die in LD 12 oder I I eingereiht sind und der

interdisziplinören zentrolen ombulonten Erstversorgungseinheit douerhoft

Anhong LD
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orgonisotorisch zugeordnet sind (für mindestens I Monol diensteingeteilt, keine
Einspringdienste). erholien zusötzlich zu 6.1. € I ]3,-
Bereits überkollektivvertroglich gewöhrte Zulogen oder Zohlungen werden ouf
die Dienstvergütung gemöß Pkt. 6.3 ongerechnet.

Bei der Vereinborung von Teilzeitorbeit werden diese Betröge oliquotiert. Eine
onteilsmößige Aliquotierung erfolgt ouch donn und in dem Ausmoß, wie der Azt
douerhoft orgonisotorisch der interdisziplinören zentrolen ombulonien
Erstversorgungseinheit zugeordnet ist (für mindestens I Monot diensteingeteilt, keine
Einspringdienste).

Erschwerniszuloge bei regelmößiger Nochtdienst- und/oder
Ruf bereitsc hottsleistung :

7.1. Azte, die regelmößig Nochtdienste leisten, erholten folgende l2 mol jöhrlich

gebührende Zuloge:

7

AzIe für Allgemeinmedizin mit spezifischen Kenntnissen.

Fochözte, mit spezifischen Kenntnissen und Deportmenileiier

Turnusözte und Azte für Allgemeinmedizin

€ 349,6/Monot

€ 209,8/Monot

7.2

7.3

Anhong LD

2025 Versio n 26.09 .2025
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Regelmößigkeit liegt vor, wenn innerholb eines Beobochtungszeitroumes von

einem Kolenderjohr mindestens 20 Nochtdienste geleistet werden. Beginni oder
endet dos Dienstverhöltnis innerholb eines Kolenderjohres, so ist die

Mindestonzohl der Dienste zu oliquotieren.

werden keine Nochtdienste geleistet, so gebührt die Zuloge donn, wenn im

Beobochiungszeitroum von einem Kolenderjohr mindestens 45

Rufbereitschoftsdienste geleistet werden. Beginnt oder endet dos

Dienstverhöltnis innerholb eines Kolenderjohres, so ist die Mindestonzohl der

Diensie zu oliquotieren.

Werden im einjöhrigen Beobochtungszeitroum sowohl Nochtdiensie ols ouch
Rufbereitschoften geleistet, erfolgt die Anrechnung proportionol: I Nochtdienst

entspricht 2,25 Rufbereitschoften. Der Anspruch ouf die Zuloge konn nur einfoch
erworben werden.
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7.4. Werden im Beobochtungszeitroum von einem Kolenderjohr mehr ols

60 Rufbereitschoftsdienste/Johr geleistet, erhöht sich die unter 7.1. ongefÜhrte

Zulogeum€100,9/Monoi;
bei mehr ols ZO Rufbereitschoftsdiensten/Johr erhöht sich diese Zuloge um

€ 163,Z/Monot;

bei mehr ols 90 Rufbereitschoftsdiensten/Johr erhöht sich diese Zuloge um

€ 226,7 I MonaL

Eine Anrechnung von Nochtdiensten ouf Rufbereitschoftsdiensle findet in

diesem Foll nichi stott. Beginnt oder endet dos Dienstverhöltnis innerholb eines

Kolenderjohres, so ist die Mindestonzohl der Dienste zu oliquotieren.

7.5. Die Anspruchsvorousseizungen für die Zuloge sind kolenderjöhrlich zu evoluieren.

Liegen gemöß der zu erwortenden Diensteinteilung die

Anspruchsvoroussetzungen voroussichtlich vor, so ist die Zuloge monotlich zu

okontieren. Ergibt die Evoluierung, doss die Anspruchsvoroussetzungen nicht

erfüllt wurden, so ist die Zuloge rückzurechnen, nicht jedoch bei Kronkenstond.

Korenz oder wenn durch orgonisotorische Anderungen im Kronkenhous keine

Nochtdienste oder Rufbereitschoftsdienste mehr erforderlich woren.

8. Geholtszuloge

l4 moljöhrlich fÜr Fochörzte

Bei der Vereinborung von Teilzeitorbeit wird dieser Betrog oliquotiert

€246,3

9. Mongelföcher:

Fochörzte der nochfolgenden Fochrichtungen bzw. Turnusörzte in Ausbildung zum

Fochozt der nochfolgenden Fochrichtungen erholten eine monotliche

Dienstvergütung (1 2mol jöhrlich) wie folgt:

Fochorzt

Anhong LD
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Turnusozt in Ausbildung zum Fochorzt € 582,5

Für folgende Föcher ist diese Dienstvergütung vorgesehen:

Nephrologie (wenn eigene Abteilung)

Strohlentheropie- Rodioonkologie (wenn eigene Abteilung)

Nukleormedizin

Klinische Pothologie und Molekulorpothologie/Neuropothologie

Psychiotrische und psychotheropeutische Medizin sowie Kinder- und

Jugendpsychiotrie (nur für Assistenzöztlnnen wegen bereits eingeführter

Dienstvergütung für Fochöztlnnen der psychiotrie)

Hygiene (wenn eigene Abteilung)

Kinderurologie (wenn eigner Fochbereich/Orgonisotionseinheit)

Neurorodiologie

Physikolische Medizin

Entwicklungsmedizin om lnsiitut für sinnes- und Sprochneurologie

Diese DienstvergÜtung wird jenen Azten, die om l.l.2O2O in einem oufrechten
Dienstverhöltnis stehen oder donoch bis spötestens 30.6.2026 in ein solches

oufgenommen werden, gewöhrt. lm Zuge einer gemeinsomen Evoluierung der
Kollektivvertrogsporteien wird rechtzeitig vor dem 30.6.2026 festgelegt. welche Föcher

noch dem 30.6.2026 als Mongelföcher onerkonnt werden und in der Folge domii die
Azte dieser Föcher die entsprechende Dienstvergütung erholten. Jene Azte, die die

DienstvergÜtung bereits vor dem 30.6.2026 erholten hoben, erholten diese in der der
Verwendung zuletzt bezogenen Höhe ouch donn weiterhin, wenn dos entsprechende

Foch noch dem 30.06.2026 nicht ols Mongelfoch gilt bzw. die Regelung oufgrund
Befristung ouslöuft.

Eine ollföllige Entfollszuloge (Ambulonzgebührenöquivolent) bzw

sondervertrogliche Zuloge sind ouf die Dienstvergütung onzurechnen.

Vereinborung von Teilzeitorbeit wird dieser Betrog oliquotiert.

Anhong LD
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I0.r.l

t 0. Funktionszulogen:

lO.l . Noch der Bestellung und für die Ausübung nochstehender Funktionen gebÜhren

nochstehenden Fochörzten folgende Zulogen:

Abteilu n gsleiter-Stellvertreter:

Der Stellvertreter (1. Oberorzi) des Leiiers der Orgonisotionseinheit (?.2.) erhölt

eine monotliche DienstvergÜtung in Höhe von €??8,2lMonot.

wenn on der Orgonisotionseinheit neben dem Leiter der Orgonisotionseinheit

zumindest 3 weitere Vollzeitöquivolente on Fochörzten beschöftigi sind.

Wenn in einer Orgonisotionseinheit mehr ols 12 Vollzeitöquivolente on

Fochörzten (inklusive Leiter der Orgonisotionseinheit) beschöftigf sind, betrögt

die Funktionszuloge

€ 1.247,8lMonot.

I 0. 1 .2. Ausbildungsverontwortlicher:

Wenn on Orgonisotionseinheiten zumindest ein Turnusozt in Ausbildung zum

Fochozt ousgebildet wird, erhölt der ousbildungsverontwortliche Azt eine

Funktionszuloge von €748,7lMonol

I 0.1 .3. Leiiungsfunktionen:

An Orgonisotionseinheiten mit mehr ols '12 Vollzeitöquivolenten on Fochözten

(inklusive Leiter der Orgonisotionseinheit) erhölt ein Foch orzl fÜr die Übernohme

von Leitungsfunktionen, die vom Leiter der Orgonisotionseinheit in RÜcksproche

mit dem Tröger definiert sind, eine Funktionszuloge in Höhe von € 748,7 /Monal.

Bei mehr ols 2l Vollzeitöquivolenten on Fochözten (inklusive Leiter der

Orgonisotionseinheit) erholten diese Funktionszuloge 2 Fachözie, bei mehr ols

30 Vollzeitöquivolenten on Fochözten (inklusive Leiter der Orgonisotionseinheit)

erholten diese Funktionszuloge 3 Fochözte und bei mehr ols 40

Vollzeitöquivolenten on Fochözten (inklusive Leiter der Orgonisotionseinheit)

erholten diese Funktionszuloge 4 Fochözte.

I 0. I .4. Dienstplonverontwortlicher:

Anhong LD
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An Orgonisotionseinheiten mit zumindest 6 Vollzeitöquivolenten on Fochözten

(inklusive Leiter der Orgonisotionseinheit) erhölt der Dienstplonverontwortliche

eine Funktionszuloge von €748,7lMonaI.

Wenn eine Orgonisotionseinheit on zwei Siondorten geführt wird, gebührt diese

Funktionszuloge je einem Fochozt für den jeweiligen Stondort, wenn für jeden

Stondori ein gesonderter Dienstplon geführt wird und on jedem Stondort jeweils

5 Vollzeitöquivolente (neben dem Leiter der Orgonisotionseinheit) beschöftigt

sind.

Ab 0l .07.2022 sill:

Zum Erfordernis von sechs Vollzeitöquivqlenten werden nicht nur Fochözte (inkl.

Primor) gerechnei, sondern - on jenen Abteilungen, on denen Nochtdienste

geleistet werden - odditiv ouch Turnusözte in Ausbildung zum Fochorzt des

entsprechenden Sonderfoches.

10.2. Die Ermittlung de1 unter 9.1. ongeführten Vollzeitöquivolente on der jeweiligen

Orgonisotionseinheii erfolgt einmol pro Johr zum 0,l.07. jedes Johres und gilt bis

zum 30.06. des Folgejohres. Als Orgonisotionseinheiten gelten kronkenonstolten-

rechtlich bewilligte orgonisotionseinheilen gemöß gS 3. 3o oö KAG idF

LGBI I 25/2019. Die Ermittlung der Vollzeitöquivolente erfolgt ohne

mothemotische Rundungen. Föllt bei der Ermittlung die Anzohl der

Vollzeitöquivolente zum 01.02. eines Johres unter den jeweils erforderlichen

Grenzwert, erlischt die Funktionszuloge für den jeweiligen Fochozt mit

Monoisende, ohne doss es eines Widenufs bedürfte.

.I0.3. 
Die mit der jeweiligen Funktionszuloge verbundenen Aufgoben und Tötigkeiten

sind grundsötzlich zwischen dem Dienstgeber und dem jeweiligen Leiier der

Orgonisotionseinheit einvernehmlich festzulegen, dos gilt ouch für die Person,

welcher die Funklionszuloge gebühren soll. Der Leiter der Orgonisotionseinheit

erstottet dofÜr einen schriftlichen Vorschlog, der dem Tröger vozulegen ist. Der

Antrog konn ous sochlichen Gründen oder ouf Wunsch des zu bestellenden

Fochorztes zeitlich befristet werden. Der Dienstgeber konn diesen Vorschlog

begrÜndet oblehnen. Auf Antrog des jeweiligen Leiters der Orgonisofionseinheii

ist die Ablehnung mit dem Aztlichen Leiter zu beroten. Über den Antrog isi vom

Dienstgeber tunlichst binnen 14 Togen zu entscheiden. Der Anspruch des

Anhong LD
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Fochozies ouf die Funktionszuloge entsteht mit der schriftlichen Bestellung des

Fochoztes für die jeweilige Funktion, wobei die Bestellung ouch rÜckwirkend

erfolgen konn.

1O.4. Wird die Funkiionszuloge gewöhrt, gilt sie unbefristet und endet durch

begründeten Widerruf durch den Dienstgeber oder durch die ZurÜcklegung der

Funktion durch den Fochozt. Der Widerruf konn ouch durch den Leiter der

jeweiligen Orgonisotionseinheit begründend vorgeschlogen werden, wobei dies

für den Dienstgeber nicht bindend ist. Sowohl der Widerruf durch den

Dienstgeber ols ouch die Zurücklegung durch den Fochozi hoben zum

Monotsletzten mit einer mindesiens einmonotigen Widenufsfrist brur.

Zurücklegungsfrist zu erfolgen.

Vor jedem beobsichtigten Widerruf einer Funktionszuloge ist der betroffene

Fochozt und der Leiter der jeweiligen Orgonisotionseinheit zu informieren. Auf

binnen einer Woche ob Verstöndigung schriftlich zu stellenden Antrogs des

beiroffenen Fochoztes ist der beobsichtigte Widerruf mit dem Aztlichen Leiter,

dem Leiter der jeweiligen Orgonisotionseinheit und ouf Wunsch des betroffenen

Aztes mit dem Mittelbouvertreter bzw. dessen Stellvertreter innerholb von zwei

Wochen zu beroien. Ein vor Ablouf dieser Fristen ousgesprochener Widerruf ist

rechtsunwirksom.

10.5. lnfolge des Ausscheidens eines Fochorztes mit Funktionszuloge, der

Zurücklegung der Funktion oder des Widerrufs hot ein neuer Fochozt im

Einvernehmen zwischen Tröger und Leiter der Orgonisotionseinheit gemöß 9.3.

bestellt zu werden.

.10.6. 
Einzelvertroglich für dieselbe Funktion vereinborte Zulogen werden ouf die

jeweilige Funktionszuloge ongerechnet.

Anhong LD
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$ 4o Normolgrundslundenlohn

l. Als Normolgrundsiundenlohn gilt 11173 des Geholts gemöß $ I zuzüglich

Differenzzuloge gemöß $ 2 und Geholtszuloge gemöß S 4 Z 8.

2. Allföllige weitere Nebengebühren und Entgelte sind, soweit sie Ansprüche ous

dem Dienstverhöltnis dorstellen, pouschole Abgeltungen für Mehrdienstleistungen und

Überstunden und doher nicht in die Berechnung des Normolgrundstundenlohnes

einzubeziehen.

S 5 Urloub

l. Erholungsurloub:

Arzte hoben Anspruch ouf einen Erholungsurloub noch den Bestimmungen des

Urloubsgesetzes.

Turnusözie in Ausbildung zum AzI für Allgemeinmedizin oder in Ausbildung zum

Fochozt gebührt ein jöhrlicher Erholungsurloub von 30 Werktogen.

Azten für Allgemeinmedizin noch mindestens zehnjöhriger öztlicher Tötigkeii und

Fochözten gebührt ein jöhrlicher Erholungsurloub von 32 Werktogen.

2. Zusolzurloub:

Azte im Röntgen und in lnstituten für Nukleormedizin und in der Pothologie erholten

einen jöhrlichen Zusotzurloub von 4 Werktogen.

Betrögt die durchgehende Verwendung in diesen Abteilungen weniger ols l2 Monote,

so gebühri der Zusoizurloub oliquot.

Anhong LD
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3. Fortbildungsurlqub:

o) Fochörzten gebührt zur Teilnohme on medizinisch-wissenschoftlichen Togungen

und Kongressen pro Urloubsjohr eine Dienstfreistellung von 6 Werktogen. Sofern

der zustöndige Abteilungsleiter dies befÜwortet, konn er eine weitere

Dienstfreistellung von 6 Werktogen pro Urloubsjohr genehmigen.

Turnusözten in Ausbildung zum ArzI für Allgemeinmedizin gebÜhrt pro

Ausbildungsjohr eine Dienstfreistellung von 3 Werktogen zur Teilnohme on

medizinisch-wissenschoftlichen Togungen und Kongressen. lst dos

Dienstverhöltnis ouf die Douer von höchstens vier Monoten obgeschlossen,

besteht kein Anspruch ouf Dienstfreistellung; ist dos Diensiverhöltnis ouf die

Douer von mehr ols vier Monoten, höchstens jedoch ochi Monofe

obgeschlossen, so reduziert sich der Anspruch ouf Dienstfreistellung ouf die

Douer von 2 Togen.

Turnusörzten in Ausbildung zum Fochozt gebÜhrt pro Urloubsjohr eine

Dienstfreistellung von 6 Werktogen zur Teilnohme on medizinisch-

wissenschoftlichen Togungen und Kongressen. Sofern der zustöndige

Abteilungsleiter dies befürwortet, konn ouf schriftlichem Antrog eine weitere

Dienstfreistellung zu diesem Zweck genehmigt werden.

Der Zeitpunkt der Dienstfreistellung ist so zu fixieren und die Antrogstellung hot so

zeitgerecht zu erfolgen (in der Regelwenigstens vier Wochen im Vorhinein), doss

durch Gewöhrung der Dienstfreistellung der ordnungsgemöße Betrieb der

Abteilung keine Störung erleidet.

Die Dienstfreistellung ist ereignisgebunden und begrÜndet doher, wenn sie nicht

konsumiert wird oder nicht konsumiert werden konn, keinen Entschödigungs-,

Abfindungs- oder Ersotzleistungsonspruch. Die Teilnohme on der

Fortbildungsveronstoltung, für die die Dienstfreistellung gewöhri wurde, ist durch

einen geeigneten Nochweis zu belegen.

b)

c)

d)
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ANHANG VB

Dieser Anhong gilt für

o) AzIe, deren Dienstverhöltnis vor dem 1.|O.2OO2 begonnen hot und

b) Azte, die eine Erklörung mit Formulor Anhong vtl o obgegeben hoben.

S t Geholt

Azten gebÜhrt ein monotlicher Geholt gemöß nochfolgender Tobelle (schemo

o)

I 2.961_,7

2 3.O3L,4

3 3.101,3

4 3.r7'.J,,3

5 3.241,,3

5 3.311,6

7 3,429,8

8 3.549,1,

9 3.667,1,

10 3.784,5

1.1 3.903,2

12 4.020,8

13 4.139,0

I4 4.257,40

15 4.375,30

16 4.529,70

17 4.683,90

18 4.835,60

t9 4.987,9O

20 5.139,90

2L 5.292,60

22 5.444,90

23 5.596,60

24 5.749,00

25 5.90L,40

26 6.052,90

Anhong VB
2025 Version 26.09 .2025
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2. AzIe, die bis spötestens 30.6.2025 eine Erklörung mit Formulor Anhong X

Optionserklörung 2015 VB+ obgegeben hoben, erholten folgende Zuschlöge ouf die in

Absotz 1 ongeführten Geholtsonsötze:

2.1 Aztinnen und Azte für Allgemeinmedizin (AA)

42
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2.2 Aztinnen und Arzte fÜr Allgemeinmedizin mit spezifischen

Kenntnissen (AA+) noch mindestens 10-jöhriger

kronkenhousspezifischer örztlicher Tötigkeit 17%

2.3. Fochörztinnen und Fochözte (FA) -A Ofzv /o

2.4 Fochöztinnen und Fochözte mit spezifischen Kenntnissen (FA+)

noch mindestens 5-jöhriger kronkenhousspezifischer ollgemeinöztlicher bzw

fochörztlicher
Tötigkeit im Sonderfoch 20%

2.5. Deportmentleiter 20%

S 2 Einslufung

Die Azte sind gemöß der bisherigen Übung und Proxis in dos Geholtsschemo eingestuft.

Die Anrechnung von Vordienstzeiten ols Azt erfolgt ob dem Tog der Promotion zum

Dr.med. zuzüglich einer Anrechnung von vier Johren fÜr dos Hochschulsiudium. Eine

postpromotionelle öztliche Ausbildung im Auslond wird in jenem Ausmoß ols Vordienst-

zeit onerkonnt, in welchem sie von der Östeneichischen Aztekommer fÜr die Ausbildung

zvm ArzI für Allgemeinmedizin oder Fochozt onerkonnt worden ist.

S 3 Vonückung

Der Arzt rückt noch jeweils zwei Johren in die nöchsthöhere fÜr ihn vorgesehene

Entlohnungsstufe vor. Die Vorrückung findet on dem ouf die Vollendung des

zweijöhrigen Zeitroumes folgenden L Jönner oder '1. Juli stott. Die zweijöhrige Frist gilt

ouch donn ols om Vorrückungstermin erfülli, wenn sie vor dem Ablouf des dem

Vorrückungstermin folgenden 31. Mörz bzw. 30. September endef.

Wenn ein Arzi die ihm zugestondene Enilohnungsstufe seiner Dienstzeit noch noch nicht

erreicht hot, entföllt die biennole VonÜckung solonge, bis er die zugestondene

Anhcrng VB
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Enilohnungsstufe durch Dienstzeit und Anrechnung erreicht hot und ouf dieser zwei

Johre verblieben ist.

S 4 Nebengebühren

Azte hoben Anspruch ouf folgende Nebengebühren

l. Arztedienstzuloge:

Fochözte und Azte für Allgemeinmedizin noch
mindestens 1 0-jöhriger örztlicher Tötigkeit € 520,6

2. Zonenzuloge:

Turnusözie in Ausbildung zum FocharzI, AzIe für Allgemeinmedizin und Fochözte

erholten monotlich folgende Zonenzuloge ols Fortbildungsbeitrog:

2.1 Konventhospitol der Bormhezigen
Brüder

A.ö. Kronkenhous der Bormhezigen
Schwestern Linz (Ordensklinikum Linz
Borm hezige Schwestern)

A.ö. Kronkenhous der Elisobethinen
Linz (Ordensklinikum Linz
Elisobethinen) € 118,7

2.2 Klinikum Wels - Grieskirchen € 197,1

2.3 Kronkenhous Sierning

A.ö. Kronkenhous der Bormherzigen
Schwestern Ried

Anhong VB
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A.ö. Kronkenhous Si. Josef Brounou € 472,7

Die Zonenzuloge gebÜhrt bei Teilzeitbeschöftigung onteilig

3. Gefohrenzuloge:

Folgende Azte erholten, wenn sie entweder ununterbrochen mindestens 2 Wochen

oder mehr ols die Hölfte der dienstplonmößig vorgesehenen Arbeitstoge im jeweiligen

Kolendermonot in folgenden Bereichen bzw. in folgender Quolifikotion tötig sind, eine

Gefohrenzuloge. Diese betrögt monotlich:

3.1 für Arzte im Strohlendienst € 161 ,6

3.2 für Azte im Lobor, in der Prosektur,
ouf Diolysesiotionen € r35,1

Die Gefohrenzuloge gebÜhrt bei Teilzeitbeschöfiigung onteilig

4. NochtdienstPouschole:

Für die Leistung von Nochtdiensten gebührt eine Nochtdienstpouschole, mii welcher

die Zeit von 2l:OO Uhr bis 23:00 Uhr insgesomt (olso ouch Geholt, Zuschlöge und

Nebengebühren) pouschol obgegolten ist, in folgender Höhe:

Bei Leistung von I bis 2 Nochtdiensten im Monot insgesomt

Für den 3. Nochtdienst im Monot weitere

Für den 4. Nochtdienst im Monot weitere

Für den 5. Nochtdient im Monot weitere

Ab dem 6. Nochtdienst im Monot pro Dienst weitere

Anhong VB
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€ 420,4

€245,2

€280,3

€ 420,4

€ 490,5
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5. Sonn- und Feiertogsvergütung:

FÜr die Erschwernis bei Dienstleistungen on Sonn- und Feiertogen oußerholb der

Nochtstunden gebührt zusötzlich pro Dienst € lOS,l

6. Entschödigung für Rufbereitschofl:

Sind Azte zvr Rufbereitschoft eingeteilt. so gebührt eine Rufbe-

reitschoftsentschödigung. Die lnonspruchnohme wöhrend der Rufbereitschoft ist ols

Arbeitszeit obzugelten. Telefonische lnonspruchnohme ist mit l5 Minuten und

telerodiologische lnonspruchnohme pouschol mit 30 Minuten ^) bewerten.

Telefonische lnonspruchnohmen und telerodiologische lnonspruchnohmen sind in der

Kronkengeschichte zu dokumentieren. lm Folle der lnonspruchnohme gilt die Fohrzeit

ols Arbeitszeit. Nöhere Regelungen, insbesondere Pouscholierungen, können in

Betriebsvereinborungen festgelegt werden.

6.1

6.2

6.3

Rufbereiischoft on Sonn- und Feiertogen beginnend,
pro Dienst

Rufbereitschoft on Somstogen beginnend,
pro Dienst

Rufbereitschoft oußerholb der in 5.1. und 5.2. ongeführten
Zeiten beginnend, pro Diensi

€ 435,2

€261,2

€ 174,1

Ab 01.09.2022 gilt:

Bei einer lnonspruchnohme des Aztes oufgrund eines Einsotzes wöhrend
Rufbereitschofi noch 24 Uhr, hot der Azt grundsötzlich Anspruch ouf die tögliche
Ruhezeit. lsi der Azt on diesem Tog diensteingeteilt, werden die in die Ruhezeit
follenden Dienststunden IroIz Abwesenheit ols Dienstzeit ongerechnet. lst die
Gewöhrung der enisprechenden Ruhezeit ous orgonisoiorischen Gründen nicht
möglich, wird die in der Ruhezeit geleistete Arbeit mit einem .lOO%igen 

Zuschlog
entlohnt.
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Azte für Allgemeinmedizin, die nicht die Bezeichnung Fochozt fÜr Allgemeinmedizin

und Fomilienmedizin fÜhren dÜrfen, erholten zusötzlich € 582,5

Arzle für Allgemeinmedizin, die nicht die Bezeichnung Fochozt fÜr Allgemeinmedizin

und Fomilienmedizin führen dürfen und der interdisziplinören zentrolen ombulonten

Erstversorgungseinheit douerhoft orgonisotorisch zugeordnet sind (fÜr mindestens I

Monot diensteingeteilt, keine Einspringdienste), erholten zusötzlich € I 
.l3,-

Bei der Vereinborung von Teilzeitorbeit werden diese Betröge oliquotieri. Eine

onteilsmößige Aliquotierung erfolgt ouch donn und in dem Ausmoß, wie der Azt
douerhoft orgonisotorisch der interdisziplinören zentrolen ombulonten

Erstversorgungseinheit zugeordnet ist (für mindestens I Monot diensteingeteilt, keine

Einspringdienste). Bereits überkollektivvertroglich gewöhrte Zulogen oder Zohlungen

werden ouf diese DienstvergÜtung ongerechnet.

7b.. Gehollszuloge:

7o. Dienstvergütung:

Monotlich (12 moljöhrlich) für

Azl e f ür All gemein medizin mit Speziolken ntnissen

ouf Grund einer mindestens I 0iöhrigen kronkenhous-spezifischen

örztlichen Tötigkeit und Fochörzte

Bei der Vereinborung von Teilzeitorbeit wird dieser Betrog oliquotiert

l4 moljöhrlich für Fochörzte

Bei der Vereinborung von Teilzeitorbeit wird dieser Betrog oliquotiert

8.1

Fochözte, Azie für Allgemeinmedizin noch mindestens

I 0-jö hriger kron ken housspezifischer Tötig keii

Azte für Allgemeinmedizin

Anhong VB
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< 220,1

€246,3

€349,6lMonat

€ 209,8/Monot

8. Erschwerniszuloge bei regelmößiger Nochtdienst' und/oder
Ruf bereitsc hottsleistu n g:

Arzte die regelmößig Nochtdienste leisten, erholten folgende l2 mol jöhrlich

gebührende Zuloge:
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8.2. Regelmößigkeit liegt vor, wenn innerholb eines Beobochiungszeitroumes von

einem Kolenderjohr mindestens 20 Nochtdienste geleistet werden. Beginnt oder

endet dos Dienstverhöltnis innerholb eines Kolenderjohres, so ist die

Mindestonzohl der Dienste zu oliquotieren.

8.3. Werden keine Nochtdienste geleistet, so gebührt die Zuloge donn, wenn im

Beobochtungszeitroum von einem Kolenderjohr mindestens 45

Rufbereitschoftsdienste geleistet werden. Beginnt oder endei dos

Dienstverhöltnis innerholb eines Kolenderjohres, so ist die Mindestonzohl der

Dienste zu oliquoiieren.

Werden im einjöhrigen Beobochtungszeitroum sowohl Nochtdiensie ols ouch

Rufbereitschoften geleistet, erfolgt die Anrechnung proportionol: I Nochtdienst

entspricht 2,25 Rufbereitschoften. Der Anspruch ouf die Zuloge konn nur einfoch

erworben werden.

8.4. Werden im Beobochtungszeitroum von einem Kolenderjohr mehr ols

60 Rufbereitschoftsdienste/Johr geleistet, erhöht sich die unter /.1. ongeführte

Zuloge um € lOg,/Monot;

bei mehr ols Z0 Rufbereitschoftsdiensten/Johr erhöhi sich diese Zuloge um

€ 163,7/Monot;

bei mehr ols 90 Rufbereitschoftsdiensten/Johr erhöht sich diese Zuloge um

€ 226,7 / MonoI .

Eine Anrechnung von Nochtdiensten ouf Rufbereitschoftsdienste findet in diesem

Foll nicht stott. Beginnt oder endet dos Dienstverhöltnis innerholb eines

Kolenderjohres, so ist die Mindestonzohl der Dienste zu oliquotieren.

8.5. Die Anspruchsvoroussetzungen für die Zuloge sind kolenderjöhrlich zu evoluieren.

Liegen gemöß der zu erwortenden Diensteinteilung die

Anspruchsvoroussetzungen voroussichtlich vor, so ist die Zuloge monotlich zu

okontieren. Ergibt die Evoluierung, doss die Anspruchsvoroussetzungen nicht

erfÜllt wurden, so ist die Zuloge rückzurechnen, nicht jedoch bei Kronkenstond,

Korenz oder wenn durch orgonisotorische Anderungen im Kronkenhous keine

N ochtdienste oder R uf bereitschoftsdienste mehr erlorderlich woren.
Anhong VB
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9. Leistungszuloge:

AzIe für Allgemeinmedizin und Fochözte hoben Anspruch ouf eine Leistungszuloge,

diese betrögt monotlich € 309,5

Die Leistungszuloge gebÜhrt bei Teilzeitbeschöftigung onieilig.

10. Verwoltungsdienslzuloge:

Azte erholten eine monotliche

Entlohnungsstufe 8

ob Entlohnungsstufe I

Verwoltungsdienstzuloge. Diese betrögt bis

€222,5

€282,7

Die Verwoltungsdienstzuloge gebührt bei Teilzeitbeschöftigung onieilig

1 1. Housholtszuloge:

Eine Housholtszuloge von monotlich € l5.O gebühri jenen Azten, die verheirotet sind

und im gemeinsomen Housholt mit einem Eheportner leben, dessen Einkommen den

soziolversicherungsfreien Betrog nicht übersieigt. Die Housholtszuloge gebÜhrt ferner

Azten, die unverheirotet ober für ein Kind oder einen geschiedenen Eheportner

gesetzlich unterholispflichtig sind.

Die Housholtszuloge gebÜhrt bei Teilzeitbeschöftigung onteilig

12. Kinderzuloge:

Arzte erholten für eheliche, uneheliche, Adoptiv- und Stiefkinder, fÜr leizfere nur, wenn

diese im eigenen Housholt des Dienstnehmers leben, ober fÜr olle vorgenonnten Kinder

nur wenn Anspruch ouf Auszohlung der stootlichen Fomilienbeihilfe besteht und fÜr die

Anhong VB
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sie selbst gesetzlich unterholispflichtig sind, eine Kindezuloge von dezeit < 15,7 pro Kind

und Monot. Der Anspruch ist durch Vorloge einer omtlichen Bescheinigung

nochzuweisen.

Wenn Vqter und Mutter des Kindes in der gleichen Kronkenonstolt beschöftigt sind,

gebührt die Kindezuloge nur einem Elternteil.

Die Kindezuloge gebührt bei Teilzeitbeschöftigung onteilig

13. Mongelföcher:

Fochözte der nochfolgenden Fochrichtungen bzw. Turnusözte

Fochozt der nochfolgenden Fochrichtungen erholten

Dienstvergütung (1 2mol jöhrlich) wie folgt:

Fochozt

Turnusozt in Ausbildung zum Fochozt

in Ausbildung zum

eine monotliche

€841,4

€ s82,5

Für folgende Föcher ist diese Dienstvergütung vorgesehen:

Nephrologie (wenn eigene Abteilung)

Strohlentheropie- Rodioonkologie (wenn eigene Abteilung)

Nukleormedizin

Klinische Pothologie und Molekulorpothologie/Neuropothologie

Psychiotrische und psychotheropeutische Medizin sowie Kinder- und

Jugendpsychiotrie {nur für Assistenzöztlnnen wegen bereits eingeführter

Dienstvergütung für Fochöztlnnen der Psychiotrie)

Hygiene (wenn eigene Abteilung)

Kinderurologie (wenn eigner Fochbereich/Orgonisotionseinheit)

Neurorodiologie

Physikolische Medizin

Entwicklungsmedizin om lnstifut für Sinnes- und Sprochneurologie

Diese Dienstvergütung wird jenen Azten, die om 1.1.2020 in einem oufrechten

Dienstverhöltnis stehen oder donoch bis spötestens 30.6.2026 in ein solches
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oufgenommen werden, gewöhrt. lm Zuge einer gemeinsomen Evoluierung derKollektivvertrogsporteien wird rechtzeitig vor dem 30.6.2o26fesigelegt, welche Föchernqch dem 30'6'2026 ols Mongelföcher onerkonnt werden und in der Folge domit dieAzte dieser Föcher die entsprechende Dienstvergütung erholten. Jene Azie, die dieDienstvergÜiung bereits vor dem 30.6-2026 erholten hoben, erholten diese in der derverwendung zuletzt bezogenen Höhe ouch donn weiterhin, wenn dos entsprechende
Foch noch dem 3o'o 6'2026 nicht ols Mongelfoch gilt bzw. die Regelung oufgrund
Befristung ouslöufi.

Eine oilföllige

sondervertrogliche
Entfollszuloge

Zuloge sind

( A m bulo nzgeb ü hren öq u ivo lent) bzw.
ouf die Dienstvergütung onzurechnen. Bei

erne

derVereinborung von Teirzeiiorbeit wird dieser Betrog oriquotiert

Funktionszulogen:

Noch der Bestellung und fÜr die Ausübung nochstehender Funktionen gebühren
nochsiehenden Fochözten folgende Zulogen:

14.

) 4.1

1 4.1 .1. Abteilun gsleiter_Stellvertreter:

Der siellvertreter {1' oberozt) des Leiters der orgonisotionsein heit (g.2.) erhölt
eine monofliche Dienstvergütung in Höhe von €998,2/MonoI,
wenn on der orgonisotionseinheit neben dem Leiter der orgonisotionseinheit
zumindest 3 weitere Voilzeitöquivorenre on Fochözten beschöfiigt sind.
wenn in einer orgonisotionseinheit mehr ols 12 Vollzeitöquivolente on Fochörzten
(inklusive Leiier der orgonisotionseinheit) beschöftigt sind, betrögt dieFunktionszuloge 

€ 1 .247,g/l\Aonot.

1 4.1 .2. Ausbildu ngsveroniworfl icher:

wenn on orgonisqtionseinheiien zumindest ein Turnusozt in Ausbildung zum
Fochozt ousgebildet wird, erhölt der ousbildungsveroniworliche Arzt eine
Funktionszuloge von 

€14g,7 lMonot
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I 4.1 .3. Leitungsfunktionen:

An orgonisotionseinheiten mit mehr ols l2 vollzeitöquivolenten on Fochözten

(inklusiveLeiterderOrgonisotionseinheit)erhölteinFochoztfÜrdieÜbernohme

vonLeitungsfunktionen,dievomLeiterderorgonisotionseinheitinRÜcksproche

mit dem Tröger definiert sind. eine Funkiionszuloge in Höhe von € 748'7lMonot'

Beimehrols2lVollzeitöquivolentenonFochözten(inklusiveLeiterder
orgonisotionseinheit) erholten diese Funktionszuloge 2 Fochözte' bei mehr ols 30

Vorzeitöquivorenten on Fochözten (inkrusive Leiter der orgonisotionseinheit)

erholtendieseFunktionszuloge3Fochözteundbeimehrols40
Vo*zeitöquivorenten on Fochözten (inkrusive Leiter der orgonisotionseinheit)

erholten diese Funktionszuloge 4 Fochözte'

1 4.1 .4.Diensiplonverontwortlicher:

An orgonisotionseinheiten mit zumindest 6 Vollzeitöquivolenten on Fochözten

(inklusiveLeiterderorgonisotionseinheii)erhöliderDienstplonverontwortliche

eine Funktionszuloge von € /48'TMonot'

WenneineorgonisotionseinheitonzweistondortengefÜhrtwird,gebÜhrtdiese

FunktionszulogejeeinemFochoztfÜrdenjeweiligenStondort,wennfÜrjeden

stondort ein gesonderter Dienstplon gefÜhrt wird und on iedem Stondort jeweils

5Vollzeitöquivolente(nebendemLeiterderorgonisotionseinheit)beschöftigt

sind.

Ab 01.07.2022 qilt:

ZumErfordernisvonsechsVollzeitöquivolentenwerdennichinurFochörzte(inkl.

Primor)gerechnet,sondern.onjenenAbteilungen,ondenenNochtdienste

geleistet werden - odditiv ouch Turnusözte in Ausbildung zum Fochozt des

entsPrechenden Sonderfoches'

14.2, Die Ermiitlung der unter 9.1. ongefÜhrten Vollzeitöquivolente on der jeweiligen

orgonisotionseinheiterfolgieinmolproJohrzum0l.OT.jedesJohresundgilibis

zum30.06.desFolgejohres.Alsorgonisoiionseinheitengeltenkronkenonstolten-

rechtlich bewilligte Orgonisotionseinheiten gemöß $g 3' 3o OÖ KAG idF

LGBIl2sl2olg.DieErmiitlungderVollzeitöquivolenteerfolgtohne
mothemoiischeRundungen.FölltbeiderErmitilungdieAnzohlder
Vollzeitöquivolente zum 0l'07' eines Johres unter den jeweils erforderlichen
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Grenzwert, erlischt die Funktionszuloge für den jeweiligen Fochorzt mit

Monotsende, ohne doss es eines Widerrufs bedÜrfte.

14.3. Die mit der jeweiligen Funkiionszuloge verbundenen Aufgoben und Tötigkeiten

sind grundsöizlich zwischen dem Dienstgeber und dem jeweiligen Leiter der

Orgonisotionseinheit einvernehmlich festzulegen, dos gilt ouch fÜr die Person,

welcher die Funkiionszuloge gebühren soll. Der Leiter der Orgonisolionseinheit

ersiottet dofür einen schriftlichen Vorschlog, der dem Tröger vorzulegen isi. Der

Antrog konn ous sochlichen Gründen oder ouf Wunsch des zu besiellenden

Fochorztes zeiilich befristet werden. Der Dienstgeber konn diesen Vorschlog

begründet oblehnen. Auf Antrog des jeweiligen Leiters der Orgonisolionseinheit

ist die Ablehnung mit dem Aztlichen Leiter zu beroten. Über den Antrog ist vom

Dienstgeber tunlichst binnen 14 Togen zu entscheiden. Der Anspruch des

Fochoztes ouf die Funktionszuloge entsieht mit der schriftlichen Bestellung des

Fochoztes für die jeweilige Funktion, wobei die Bestellung ouch rÜckwirkend

erfolgen konn.

14.4. Wird die Funktionszuloge gewöhrt, gilt sie unbefristet und endet durch

begründeten Widerruf durch den Dienstgeber oder durch die ZurÜcklegung der

Funktion durch den Fochozt. Der Widerruf konn ouch durch den Leiter der

jeweiligen Orgonisotionseinheit begründend vorgeschlogen werden, wobei dies

für den Dienstgeber nicht bindend ist. Sowohl der Widenuf durch den

Diensigeber ols ouch die Zurücklegung durch den Fochozt hoben zum

Monotsletzten mit einer mindestens einmonotigen Widerrufsfrist bzw'

Zurücklegungsfrist zu erfolgen.

Vor jedem beobsichtigten Widerruf einer Funktionszuloge ist der betroffene

Fochorzt und der Leiter der jeweiligen Orgonisotionseinheit zu informieren. Auf

binnen einer Woche ob Versiöndigung schriftlich zu stellenden Antrogs des

betroffenen Fochozies ist der beobsichtigte Widerruf mit dem Arztlichen Leiter,

dem Leiter der jeweiligen Orgonisotionseinheit und ouf Wunsch des betroffenen

Aztes mit dem Mitielbouvertreter bzw. dessen Stellvertreter innerholb von zwei

Wochen zu beroten. Ein vor Ablouf dieser Frisien ousgesprochener Widerruf ist

rechtsunwirksom.
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lnfolge des Ausscheidens eines Fochoztes mii Funktionszuloge, der Zurücklegung

der Funktion oder des Widenufs hot ein neuer Fochorzi im Einvernehmen

zwischen Tröger und Leiter der Orgonisotionseinheit gemöß 9.3. bestellt zu

werden.

14.6. Einzelvertroglich für dieselbe Funktion vereinborte Zulogen werden ouf die

jeweilige Funktionszuloge ongerechnet.

15. Verwoltungsdienstzuloge, Housholts- und Kindezuloge sowie Leisiungszuloge

gebÜhren l4 moljöhrlich. Die übrigen Zulogen gemöß Leistungserbringung bzw. I 2 mal
jöhrlich.

S 4o Normolgrundstundenlohn

l. Als Normolgrundslundenlohn gilt 1/173 des Geholis gemöß S I zuzüglich

Leistungszulo ge, Verwoliungsdienstzuloge und Geholtszuloge.

2. Allföllige weitere Nebengebühren und Entgelte sind, soweit sie Ansprüche ous

dem Dienstverhöltnis dorstellen, pouschole Abgeltungen für Mehrdienstleistungen und

Überstunden und doher nicht in die Berechnung des Normolgrundstundenlohnes

einzubeziehen.

S 5 Urlqub

l. Erholungsurloub:

Arzten gebührt ein Erholungsurloub noch den Bestimmungen des Urloubsgesetzes

Dieser betrögt 30 Werktoge pro Urloubsjohr.

14.5.
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2. Zusqlzurloub:

o) Azten gebührt pro Urloubsjohr ein Zusotzurloub von 2 Werktogen.

Azten im Strohlen- und im Lobordienst und in der Pothologie gebÜhrt onslelle

des Urlcubs gem. lit o) pro Urloubsjohr ein Zusotzurloub von 5 Werktogen. lst ein

Azt nicht dos gesomte Urloubsjohr in dem genonnien Bereich tötig, so gebÜhrt

der Zusotzurloub onteilig.

b)

b)

c)

d)
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3. Forlbildungsurloub:

o) Fochörzten gebührt zur Teilnohme on medizinisch-wissenschoftlichen Togungen

und Kongressen pro Urloubsjohr eine Dienstfreistellung von 6 Werktogen. Sofern

der zustöndige Abteilungsleiter dies befÜwortet, konn er eine weitere

Dienstfreistellung von 6 werktogen pro Urloubsjohr genehmigen.

Turnusözten in Ausbildung zum Azl für Allgemeinmedizin gebÜhrt pro

Ausbildungsjohr eine Dienstfreistellung von 3 Werktogen zur Teilnohme on

medizinisch-wissenschoftlichen Togungen und Kongressen. lst dos

Dienstverhöltnis ouf die Douer von höchstens vier Monoten obgeschlossen.

besteht kein Anspruch ouf Dienstfreistellung; ist dos Dienstverhölinis ouf die Douer

von mehr ols vier Monoten, höchstens jedoch ocht Monote obgeschlossen, so

reduziert sich der Anspruch ouf Dienstfreistellung ouf die Douer von 2 Togen.

Turnusözlen in Ausbildung zum Fochozt gebÜhrt pro Urloubsjohr eine

Diensifreistellung von 6 Werktogen lur Teilnohme on medizinisch-

wissenschoftlichen Togungen und Kongressen. Sofern der zustöndige

Abteilungsleiter dies befürwortet, konn ouf schriftlichem Antrog eine weitere

Dienstfreistellung zu diesem Zweck genehmigt werden.

Der Zeitpunkt der Dienstfreistellung ist so zu fixieren und die Antrogstellung hot so

zeitgerecht zu erfolgen (in der Regelwenigstens vier Wochen im Vorhinein), doss

durch Gewöhrung der Dienstfreistellung der ordnungsgemöße Betrieb der

Abteilung keine Störung erleidet.

Die Dienstfreistellung ist ereignisgebunden und begrÜndet doher, wenn sie nicht

konsumiert wird oder nicht konsumiert werden konn, keinen Entschödigungs-.

Abfindungs- oder Ersotzleistungsonspruch' Die Teilnohme on der
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Fortbildungsveronstoltung, für die die Dienstfreistellung gewöhrt wurde, ist durch

einen geeigneten Nochweis zu belegen.
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Anhong lll - entfqllen

(Vereinborung AmbulonzgebÜhrenonteile

olle, oußer Elisobethinen)
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Anhong lV - entfqllen

(Vereinborung Ambulonzgebührenonteile

Elisobethinen)
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lout Umfroge vom S.g.2Ol2: KEINE Dienstnehmer
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ANHANG VIII

Ambulq nzgebührenöquivolenl

Anle' die vor dem I' Juli 2015 wöhrend eines Diensiverhölinisses in einer öffenflichen
Kronkenonstolt in oberösterreich dort Arzteonieile on Ambuionzgebühren erholten
hoben und nicht in dos Arzteschemo 20l5 optiert hoben, wird unter folgenden
voroussetzungen ein Aquivolent Überlossen, welches weder ruhegenussföhiger
Monotsbezug noch Anspruchsgrundloge fÜr Nebengebühren, Mehrdiensfleisiungs-
und ÜberstundenvergÜtung, Entgeltfortzohlungen und Abfertigungen ist und jöhrlich
in l2 Monotsroten zu zohlen ist:

l' Dos AmbulonzgebÜhrenöquivolent errechnet sich ous der summe der demjeweiligen Arzt 2oi4 zugeflossenen Aziqnteile on den Ambulonzgebühren gemöß g 53
Abs 4 Oö. KAG i99T,idF LGB| Nr. S6/20i4.

sollte der Dienstnehmer nlcht dos gesomte Kolenderjo hr 2014 beim Dienstgeber oder
teilweise ols Ausbirdungsozt beschöftigt gewesen sein, girt Forgendes:

o) wor der Dienstnehmer im Kolenderjohr 2014 in zwei oder mehreren oö.
Fondskronkenonstolten zeitlich durchgehend beschöftigt, sind die gesomten im
Kolenderjohr 2Q14 bei den jeweiligen Dienstgebern zugeflossenen
Ambulonzgebührenonieire zusommenzuzöhren und ergeben domit den
Betrog, der ors Amburonzgebührenöquivoreni ousbezohrt wird;

b) lsi der Dienslnehmer unterjöhrig im Johr 2el4 in eine oö. Fondskronkenonstoli
eingetreten' ohne vorher in einer solchen tötig gewesen zu sein, werden die
AmbulonzgebÜhrenonteile, die in einer oÖ. Fondskronkenonsiolt (einschiießlich
der vom Dienslgeber betriebenen Kronkenonstolt) im Kolenderjohr 2014
zugeflossen sind, oliquot ouf dos gesomte Kolenderjo hr 2014 hochgerechnef;

c) wor der Dienstnehmer im Kolenderjohr 2ol4 in unterschiedlichem
Stundenousmoß beschöfiigt, werden die im Rohmen einer Teilzeittötigkeit
zugeflossenen Ambulonzgebührenonleile oliquot ouf eine
vollzeitbeschöftigung hochgerechnet und dorous dos (wieder ouf eine
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Vollzeitbeschöftigung bezogene) AmbulonzgebÜhrenöquivolent errechnet

(siehe dozu Punkt 3);

d)WorderDienstnehmerimKolenderjohr20l4teilweisebeschöftigungslosoder

korenziert,sinddieAmbulonzgebÜhrenonteile,diewöhrendseiner
Beschöfiigung in einer OÖ. Fondskronkenonsiolt (einschließlich der

Kronkenonstolt des Dienstgebers) zugeflossen sind, ouf dos gesomte

Kolenderjohr 20 1 4 hochzurechnen;

e)WorderDienstnehmerdosgesomteKolenderjohr2Ol4inKorenz,werdenzur

Berechnung des AmbulonzgebÜhrenöquivolents die letzten l2 oktiven Monote

ineineroÖ.Fondskronkenonstoltherongezogen,wobeidersichdorous

ergebende Betrog mit jenem Hundertsotz zu volorisieren ist' um den die von der

OÖ.GKK on den OÖ. Gesundheiisfonds bezohlten AmbulonzgebÜhren im

Zeitroum bis 2014 volorisiert wurden; lit f ist sinngemöß onzuwenden'

f)HoiderDienstnehmerimKolenderjohr20l4seineFunktiongeöndert(isterolso

entwederouseinemAusbildungsverhöltnisineinDienstverhöltnisolsAztfÜr

Allgemeinmedizin oder Fochozi gewechselt oder von einem Dienstverhöltnis

olsAztfÜrAllgemeinmedizinineinDienstverhölinisolsFochozt),sinddie

AmbulonzgebÜhrenbezÜge zu erheben, die in ienem Zeitroum zugeflossen sind'

indemderDienstnehmerdiehöhereFunktionbekleidethot.Dieindiesem

Zeitroum zugeflossenen AmbulonzgebÜhrenonteile werden zur Berechnung des

AmbulonzgebÜhrenöquivolentsoufdosgesomteKolenderjohr2ol4
hochgerechnet(dieonderenZeitenbleibenunberÜcksichiigt).

2. Übersteigen die noch Punkt I ols Grundloge des AmbulonzgebÜhren-

öquivorents zugefrossenen Amburonzgebührenonteile € 35.000,00 iöhrrich, so reduzieri

sich dos Ambulonzgebührenöquivolent gegenÜber den bisher bezogenen

AmbulonzgebÜhrenonteilen um folgende Hundertsötze:

-Zwischen€35'OO0,O0und€50.O0O,O0um]O%des€35.000,00Übersteigenden

Betrogs;weiters

Zwischen € 50.000,00 und €

übersteigenden Beirogs; weiters

Zwischen € 100.000,00 und €

übersteigenden Beirogs; weiiers

I OO.O00.OO um 20 % des € 50'000'00

I 50.OOO,OO um 25 % des € 100'000'00
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3. Dos Ambulqnzgebührenöquivolent wird zunöchst für eineVollzeitbeschöftigung noch den obigen Grundsötzen berechnet. lst der Dienstnehmernur teilzeitbeschöftigt oder veröndert sich dos Beschöftigungsqusmoß, wird dosAmbulonzgebÜhrenöquivolent 
oliquot gekürzt oder erhöht (im selben Ausmoß wie dos

";:;i::#r::r,inborten 
Beschöfrisunssousmoßes im Versreich zueiner

Zwischen € tS0.OOO,0O und € 200.000,00 um 30 % des € ISO.OOO,OOüberstergenden Betrogs, weiters
Über € 2oo'ooo,oo um 40 % des € 20o.ooo,oo übersteigenden Beirogs

4. Bei dem noch den obigen Grundsöizen errechneten Ambulonz_gebÜhrenöquivolent hondeit es sich um einen individueilen Fixbetrog, der in weitererFolge keiner wertsicherung unterliegt. Dieser Fixbetrog wird orerdings ouch nichtreduziert' wenn weitere Arzte ihren Dienst on der Abieirung oufnehmen, dieAmbulonzgebÜhrenzohlungen 
der soziorversicherungsiröger eingeschrönkf oderÜberhoupt eingestelli werden oder wenn es zt) einem Funktionswechser desDiensfnehmers kommi' Dos Ambulonzgebührenöquivorent 

breibi ouch unverönderrerholten' wenn der Dienstnehmer on eine ondere Abteiiung wechsert oder wennoufgrund eines Funktionswechsels ein neues Dienstverhöltnis begründei wird. DosAmbulonzgebÜhrenöquivolent 
bleibf ouch erholren, wenn dos Dienstverhölinis nochAusloufen eines dezeit befristeten Dienstverhörinisses forigesetzt wird. DosAmbulonzgebÜhrenöquivoleni 
bleibt insbesondere ouch donn in unverönderter Höheoufrecht' wenn der Dienstnehmer noch einer olrföiligen Korenzierung (wegenMutterschofi' Fortbildungszwecken oder ous onderen Gründen) zurückkehrt. Es bleibtober ouch oufrechl' wenn dos Dienstverhöltnis beendet wird und der Dienstnehmer _ohne doss es zu einer Korenzierung gekommen ist - wegen berufricher Neuorieniierungoder zu Aus- und Foribildungszwecken in eine ondere Kronkenonstort wechselt undwieder (mit einem neuen Dienstvertrog) zum Dienstgeber zurückkehrt {bei berufricherNeuorientierung gilt dies ollerdings nur donn, wenn der Dienstnehmer innerhorb vonsechs M onoien noch Ende des Dienstverhörinisses wieder zurückkehrtJ .
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Juli 2015 besteht der AnsPruch ouf

Bei einem Dienstgeberwechsel noch dem 1

neuen Dienstgeber' wenn die
gegen den

dos AmbulonzgebÜhrenöquivolent
Anhong gegeben sind

sonstigen Voroussetzungen gemöß diesem
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ANHANG IX

OPTIONSERKLARUNG 2015

1. Frou/Herr Dr. erklört hiermit, mit Wirksomkeit ob

; . . in die Anwendung des Anhonges Arzteschemo 2015 des
Aztekollektivvertrogs fÜr oö' ordensspitöler zu optieren und domit ouch ouf jedwede
Ansprüche quf Ambulonzgebührenqnteile / Ambulonzgebühren_öquivolenie,
unobhöngig ous welchem Rechisgrund ihrlihm diese zugestonden sind, zu vezichten.

Der hiermit obgegebene vezicht konn nicht widerrufen werden.

2' Der optierende Ar:I / die opiierende Aztin nimmt zur Kenntnis doss einewirksome option nur ouf einen künftigen Termin erklört werden konn. optionen, derenoben ongegebenes wirksomkeitsdotum vor der Eingongsbesfötigung desDienstgebers liegt, werden mit dem ouf dos Dotum der Eingongsbesiötigung
nöchstfolgenden Monotsersten wirksom. von diesem Grundsoiz obweichend konn bis3l '12'2015 bis ouf den l .7.2015 rückwirkend optiert werden.

Anhong Optionserklörung 20 I 5
u/h 67



ANHANG X

OPTIONSERKLARUNG 2015 VB+

1. Frou/Herr Dr
erklört hiermit, mit Wirksomkeit ob

ouf eine Bezugserhöhung gemöß Anhong VB S I Abs 2 zu oPtieren

und domit ouch ouf jedwede AnsprÜche ouf AmbulonzgebÜhrenonteile

AmulonzgebÜhrenöquivolente'

zugestonden sind, zu verzichten

unobhöngig ous welchem Rechtsgrund ihr/ihm diese

Der hiermit obgegebene Vezicht konn nicht widerrufen werden'

2. Der optierende ArzI I die optierende Aztin nimmt zur Kenntnis doss eine

wirksome option nur ouf einen kÜnftigen Termin erklört werden konn' optionen' deren

oben ongegebenes wirksomkeitsdotum vor der Eingongsbestötigung des

Dienstgebers liegt, werden mit dem ouf dos Dotum der Eingongsbestötigung

nöchstfolgendenMonotserstenwirksom.VondiesemGrundsotzobweichendkonnbis

3l .12.2015 bis ouf den I '7 '2015 rÜckwirkend optiert werden'
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